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Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXX, mit dem das 
Invalideneinstellungsgesetz 1969 geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Invalideneinstellungsgesetz 1969, BGBL 
Nr.22/1970, in der Fassung der Bundesgesetze 
BGBL Nr.329/1973, 399/1974, 96/1975 und 
111/1979 wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Der Bundesminister für soziale Verwaltung 
kann nach Anhörung des Beirates (§ 10 Abs. 2) die 
Zahl der nach Abs. 1 zu beschäftigenden Dienst­
nehmer (Pflichtzahl) für bestimmte Gebiete oder 
Wirtschaftszweige durch Verordnung derart abän­
dern, daß, wenn nicht genügend für Invalide geeig­
nete Arbeitsplätze zur Verfügung stehen, schon auf 
je 20 Dienstnehmer oder, wenn bestimmte Wirt­
schaftszweige aus technischen Grüncten der 
Beschäftigungspflicht nicht nachkommen können, 
nur auf je höchstens 50 Dienstnehmer mindestens 
ein Invalider zu beschäftigen ist. Der Bundesmini­
ster für soziale Verwaltung kann ferner nach Anhö­
rung des Beirates durch Verordnung 'bestimmen, 
daß Dienstgeber Arbeitsplätze, die sich für die 
Beschäftigung von Invaliden besonders eignen, die­
sen Invaliden oder bestimmten Gruppen von Invali­
den vorzubehalten haben." 

2. § 5 Abs. 2, 3 und 4 haben zu lauten: 

,,(2) Auf die Pflichtzahl werden mit dem Doppel-
ten ihrer Zahl angerechnet: ' 

a) Blinde; 
b) die im Abs. 1 angeführten Invaliden vor Voll­

endung des 19. Lebensjahres; 
c) die im Abs. 1 angeführten Invaliden über den 

in lit. b angeführten Zeitpunkt hinaus für \ die 
Dauer des Ausbildungsverhältnisses; 

d) die im Abs. 1 angeführten Invaliden nach 
Vollendung des 50. Lebensjahres, wenn und 
insolange ihre Erwerbsfähigkeit infolge einer 
Gesundheitsschädigung oder infolge des 
Zusammenwirkens mehrerer Gesundheits-

, schädigungen um mindestens 70 vH gemin­
dert ist; 

e) die im Abs. 1 angeführten Invaliden nach 
Vollendung des 55. Lebensjahres; 

f) die im Abs.1 angeführten Invaliden~ die über­
wiegend auf den Gebrauch eines Kranken­
fahrstuhles (Rollstuhles) angewiesen sind. 

(3) Inhaber einer Amtsbescheinigung oder eines 
Opferausweises gemäß § 4 des Opferfürsorgegeset­
zes, BGBL Nr. 183/1947, sind auf die Pflichtzahl 
anzurechnen, vor Vollendung des 19. und nach 
Vollendung des 55. Lebensjahres mit dem Doppel­
ten ihrer Zahl. 

( 4) Dienstgebern, die Arbeitsaufträge an Einrich­
tungen, in denen überwiegend Schwerbehinderte 
tätig sind, erteilen, sind 30 vH des Jahresrechnungs­
betrages der Aufträge auf· die Summe der für das 
entsprechende Kalenderjahr vorzuschreibenden 
Ausgleichstaxe anzurechnen. Übersteigt der anzu­
rechnende Betrag die vorzuschreibende Ausgleichs­
taxe, so gebührt der übersteigende Betrag als Prä­
mie. Die Nachweise hiefür sind bis zum 1. Mai 
jeden Jahres für das vorhergegangene Kalenderjahr 
dem Landesinvalidenamt vorzulegen." 

3. § 6 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Nach Maßgabe der Richtlinien (Abs.3) 
können aus den Mitteln des Ausgleichstaxfonds 
(§ 10 Abs. 1) Zuschüsse oder Darlehen gewährt 
werden, und zwar insbesondere 

a) zu den Kosten der durch die Behinderung 
bedingten technischen Arbeitshilfen; 

b) zur Schaffung von Arbeits- und Ausbildungs­
plätzen, die sich für begünstigte Invalide 
besonders eignen; 

c) zu den Lohn- und Ausbildungskosten für 
beschäftigte begünstigte Invalide (§ 2 Abs. 1 
und 3), welche infolge ihrer Behinderung ent­
weder die volle Leistungsfähigkeit nicht zu 
erreichen vermögen oder deren Arbeits,- bzw. 
Ausbildungsplatz ohne die Gewährung von 
Leistungen aus dem Ausgleichstaxfonds 
gefährdet wäre; 
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d) zu den Beiträgen für eine Höherversicherung 
(§ 20 Abs. 3 des Allgemeinen Sozialversiche­
rungsgesetzes), wenn der begünstigte Inva­
lide aus dem Grunde der Invalidität seinen 
Arbeitsplatz wechselt und ein verringertes 
Entgelt bezieht; 

e) für Ein-; Um- oder Nachschulung, zur beruf­
lichen Weiterbildung sowie zur Arbeitserpro­
bung; 

f) zu den sonstigen Kosten, die nachweislich 
mit dem Antritt oder der Ausübung einer 
Beschäftigung verbunden sind; 

g) zur Gründung einer den Lebensunterhalt 
sichernden selbständigen Erwerbstätigkeit bis 
zur Höhe des dreihundertfachen Betrages 
der Ausgleichstaxe (§,9 Abs. 2), wobei jedoch 
der Zuschußbetrag 100 000 S nicht überstei­
gen aarf." 

4. § 6 Abs. 3 erster Halbsatz hat zu lauten: 

"Der Bundesminister für soziale Verwaltung als 
Vertreter des Ausgleichstaxfonds hat als Grundlage 
für die Gewährung von Zuschüssen oder Darlehen 
(Abs.2) nach Anhörung des Beirates .(§ 10 Abs. 2) 
Richtlinien," 

5. Im § 6 Abs.5 letzter Satz ist der Ausdruck 
"Landesarbeiterkammer" durch das Wort "Landar­
beiterkammer" zu ersetzen. 

6. § 6 Abs. 6 hat zu entfallen. 

7. Im § 8 Abs. ,3 ist das Zitat ,,§§ 193 bis 195 des 
Landarbeitsgesetzes . in der Fassung des Bundesge­
setzes BGBl. Nr.782/1974," durch das Zitat 
,,§§ 193 und .194 des Landarbeitsgesetzes, BGBl. 
Nr. 140/1948," zu ersetzen. 

8. § 9 Abs. 4,5 und 6 haben zu lauten: 

,,(4) Dienstgeber, die mehr begünstigte Invalide 
beschäftigen, als ihrer Einstellungspflicht (§ 1 
Abs. 1 bzw. 2 und § 4) entspricht, erhalten für jeden 
über die Pflichtzahl hinaus beschäftigten begünstig­
ten Invaliden (§ 5 Abs. 1) eine Prämie in halber 
Höhe der nach Abs. 2 festgesetzten Ausgleichstaxe. 
Dienstgeber, die nicht einstellungspflichtig sind, 
erhalten eine Prämie in gleicher Höhe für jeden 
beschäftigten begünstigten Invaliden (§ 5 Abs. 1). 

(5) Dienstgeber erhalten ·für jeden beschäftigten, 
in Ausbildung stehenden begünstigten Invaliden 
(§ 2 Abs. 3) eine Prämie in Höhe der nach Abs. 2 
festgesetzten Ausgleichstaxe. 

(6) Über die Zuerkennung einer Prämie nach 
Abs. 4 und 5 hat das Landesinvalidenamt in Fällen, 
in denen die Berechnung der Ausgleichstaxe unter 
Bedachtnahme auf § 16 Abs. 5 und 6 erfolgt, von 
Amts wegen, in den übrigen Fällen über Antrag des 
Dienstgebers zu entscheiden. Der Antrag kann nur 
binnen drei Jahren vom Ende des Kalenderjahres 
an, für das die Prämie begehrt wird, eingebracht 
werden." 

9. § 10 hat zu lauten: 

,,§ 10. (1) Beim Bundesministerium für soziale 
Verwaltung wird der Ausgleichstaxfonds gebildet. 
Er hat Rechtspersönlichkeit und wird vom Bundes­
minister für soziale Verwaltung vertreten. Dem 
Fonds fließen die Ausgleichstaxen (§ 9 Abs: 2) 
sowie sonstige Zuwendungen zu. 

(2) Der Ausgleichstaxfonds wird vom Bundesmi­
nister für soziale Verwaltung unter Anhörung eines 
Beirates verwaltet. Dieser Beirat besteht aus dem 
Vorsitzenden, zwei Vertretern der organisierten 
Kriegsopfer, zwei Vertretern der Zivi/invaliden und 
einem Vertreter der Opferbefürsorgten sowie je 
drei Vertretern der Dienstnehmer und Dienstgeber. 
Den Vorsitz führt der Bundesminister für soziale 
Verwaltung oder ein von ihm bestimmter rechts­
kundiger Beamter aus dem Stande des Bundesmini­
steriums für soziale Verwaltung. 

(3) Die im Abs. 2 genannten Mitglieder des Bei­
rates sowie die gleiche Zahl von Ersatzmitgliedern 
werden vom Bundesminister für soziale Verwal­
tung für die Dauer von vier Jahren auf Grund von 
Vorschlägen berufen, die von den zur Vertretung 
der Interessen der Invaliden gebildeten Organisa­
tionen bzw. von den in Betracht kommenden Inter­
essenvertretungen zu erstatten sind. Die Vorschläge 
für die Bestellung der Dienstgebervertreter erstat­
ten für je ein Mitglied und ein Ersatzmitglied die 
Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft, die 
Präsidentenkonferenz der landwirtschaftskam­
mern Österreichs und die Vereinigung Österreich i­
scher Industrieller. Die Vorschläge für die Bestel­
lung der Dienstnehmervertreter erstatten für je ein 
Mitglied und ein Ersatzmitglied der Österreichi­
sche Arbeiterkammertag, der Österreichische Land­
arbeiterkammertag uRd der Österreichische 
Gewerkschaftsbund. Zur Erstattung der Vorschläge 
für die Berufung der Vertreter der organisierten 
Kriegsopfer und Zivilinvaliden sind nur die jeweils 
im Invalidenfürsorgebeirat (Bundesgesetz vom 
3. Juli 1946 über die Errichtung eines Invalidenfür­
sorgebeirates, BGBl. Nr. 144) vertretenen Vereini­
gungen berufen. Hinsichtlich der Aufteilung des 
Vorschlagsrechtes auf die Vereinigungen der 

. Kriegsopfer, Opferbefürsörgten und Zivilinvaliden 
ist § 4 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Errich­
tung eines Invalidenfürsorgebeirates sinngemäß 
anzuwenden. Die Vereinigungen sind durch öffent­
liche Bekanntmachung im ,,Amtsblatt zur Wiener 
Zeitung" auf die Ausübung des . Vorschlagsrechtes 
aufmerksam zu machen. 

(4) Der Bundesminister für soziale Verwaltung 
haL die Mitglieder des Beirates von ihrer Funktion 
zu entheben, wenn sie darum ansuchen, wenn eine 
der für ihre Bestellung erforderlichen V orausset­
zungen nicht mehr gegeben ist oder wenn sie die 
Pflichten ihres Amtes gröblich vernachlässigen, im 
letzteren Falle nach Anhörung der Interessenvertre­
tung, auf deren Vorschlag das Mitglied bestellt 
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worden ist: Die Mitgliedschaft im Beirat ist ein 
unbesoldetes Ehrenamt. Den Mitgliedern gebührt 
der Ersatz der notwendigen Fahrtkosten und des 
nachgewiesenen Verdienstentganges. 

(5) Der Beirat wird vom Bundesminister für 
soziale Verwaltung zu den Sitzungen einberufen. 
Die Einladungen sollen mit der Tagesordnung den 
Mitgliedern des Beirates spätestens acht Tage vor 
der Sitzung zugestellt werden. Der Beirat tagt in 
nichtöffentlicher Sitzung; er ist beschlußfähig, 
wenn mindestens die Hälfte der geladenen Mitglie­
der anwesend ist. Die Beschlüsse des Beirates wer­
den mit Stimmenmehrheit gefaßt. Der Vorsitzende 
gibt seine Stimme zuletzt ab; bei Stimmengleichheit 
entscheidet seine Stimme. Über die Sitzung des Bei­
rates ist eine Niederschrift aufzunehmen, die alle 
Beschlüsse im Wortlaut, die Ergebnisse der Abstim­
mungen und den wesentlichen Verlauf der Ver­
handlungen zu enthalten hat; eine Abschrift ist den 
Mitgliedern des Beirates zu übersenden. 

(6) Für die dem Bund aus. der Verwaltung des 
Ausgleichstaxfonds entstehenden Kosten hat der 
Ausgleichstaxfonds dem Bunde jährlich einen Pau­
schalbetrag von 0,75 vH der jeweils im Vorjahr ein­
gegangenen Ausgleichstaxen zu ersetzen." 

10. Nach § 10 sind die Überschrift zu § 10 a und 
§ 10 a einzufügen: 

"Verwendung der Mittel des Ausgleichstaxfonds 

§ 10 a. (1) Die Mittel des Ausgleichstaxfonds 
sind insbesondere zu verwenden für 

a) Zwecke der Fürsorge für die im Sinne dieses 
Bundesgesetzes begünstigten Invaliden (§ 2 
Abs. 1 und 3) und die in den Abs. 2 und 3 
angeführten Behinderten; 

b) Zwecke der Fürsorge für die nach 
dem Kriegsopferversorgungsgesetz, BGB!. 
Ne. 15211957, und Heeresversorgungsgesetz, 
BGB!. Nr. 27/1964, versorgungsberechtigten 
Personen und deren Kinder sowie für die 
nach dem Opferfürsorgegesetz Versorgungs­
berechtigten (§ 6 Z 5 Opferfürsorgegesetz, 
BGB!. Nr. 183/1947); 

c) die Gewährung von Zuschüssen und Darle­
hen zur Errichtung, den Ausbau, die Ausstat­
tung und den laufenden Betrieb von 
geschützten Werkstätten (§ 11), von Ausbil­
dungseinrichtungen (§ 11 a) sowie von sonsti­
gen zur Vorbereitung von Behinderten auf 
eine berufliche Eingliederung geeigneten Ein­
richtungen; 

d) die Gewährung von Zuschüssen und Darle­
hen für Maßnahmen nach § 6 Abs. 2; 

e) Information und Forschung betreffend die 
beruflichen und sozialen Angelegenheiten 
von Behinderten oder von Behinderung 
bedrohten Personen; 

f) Prämien für Dienstgeber (§ 5 Abs. 4 und § 9 
Abs. 4 und 5); 

g) Ersatz von Reisekosten (§ 14 Abs. 6). 

(2) Die im Abs. 1 lit. a und d aufgezählten Hilfen 
können auch Behinderten, die österreichische 
Staatsbürger sind, gewährt werden, deren Minde­
rung der Erwerbsfähigkeit weniger als 50 vH, 
jedoch mindestens 30 vH beträgt, wenn diese ohne 
solche Hilfsrnaßnahmen einen Arbeitsplatz nicht 
erlangen oder beibehalten können. 

(3) Behinderte, die österreichische Staatsbürger 
sind, -die-.das 15. Lebensjahr überschritten haben, 
deren Minderung der Erwerbsfähigkeit mindestens 
50 vH beträgt und die nicht dem im § 2 Abs. 3 
angeführten Personenkreis angehören, können Hil­
fen nach Abs. 1 lit. a dann gewährt werden, wenn 
ohne diese Hilfsrnaßnahmen die Aufnahme oder 
Fortsetzung einer Schul- oder Berufsausbildung 
gefährdet wäre. 

(4) Auf die Gewährung von Zuschüssen (mit 
Ausnahme der Prämien), Darlehen oder sonstigen 
Zuwendungen aus den Mitteln des Ausgleichstax­
fonds . besteht kein Rechtsanspruch. Bewilligte 

,Geldleistungen sind auf offene Forderungen des 
Ausgleichstaxfonds gegen den Leistungsempfänger 
anzurechnen. ' 

(5) Anläßlich der Gewährung eines Zuschusses 
aus den Mitteln des Ausgleichstaxfonds ist zu ver­
einbaren, daß der Empfänger des Zuschusses zum 
Ersatz des .unberechtigt Empfangenen verpflichtet 
ist, wenn 

a) er wesentliche Umstände verschwiegen oder 
unwahre Angaben gemacht hat, 

b) das geförderte Vorhaben nicht oder aus sei­
nem Verschulden nicht zeitgerecht durchge­
führt wird, 

c) er den Zuschuß widmungswidrig verwendet 
hat oder Bedingungen aus seinem Verschul­
den nicht eingehalten wurden, 

d) er die Überprüfung der widmungsgemäßen 
Verwendung des Zuschusses vereitelt hat. 

Sinngemäß ist auch bei Gewährung eines Darle­
hens oder einer sonstigen Zuwendung aus dem 
Ausgleichstaxfonds vorzugehen. Die Verpflichtung 
zum Ersatz trifft den gesetzlichen Vertreter, wenn 
er an einer der in den lit. abis d umschriebenen 
Handlungen mitgewirkt hat." . 

11. § 11 Abs. 4 lit. f hat zu lauten: 

"f) sich der Rechtsträger der geschützten Werk­
stätte ferner verpflichtet, im Falle einer För­
derung durch den Ausgleichstaxfonds die von 
diesem Fonds zur Verfügung gestellten ein­
heitlichen Grundlagen für Verrechnung und 
Buchführung anzuwenden, dem Fonds all­
jährlich die Bilanz sowie die Finanzierungs­
pläne für das Folgejahr vorzulegen und den 
vom Fonds namhaft gemachten Vertretern 
Einsicht in alle Bücher und Unterlagen zu 
geWähren." 
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12. Dem § 11 istfolgender Abs. 7 anzufügen: 

,,(7) Bei Aufträgen im Bereich der Bundesverwal­
tung, die von geschützten Werkstätten im Sinne 
dieses Bundesgesetzes ausgeführt werden können, 
sind diese Werkstätten in jedem Fall zur AnbotsteI­
lung einzuladen bzw. von ihnen Angebote einzuho­
len." 

13. Nach § 11 sind die Überschrift zu § 11 a und 
§ 11 a einzufügen: 

. "Ausbildungseinrichtungen 

§ 11 a. (1) Ausbildungseinrichtungen im Sinne 
dieses Bundesgesetzes sind Einrichtungen gemäß 
§ -30 -- des'Berufsausbildungsgesetzes, BG BI. 
Nr.142/1969, die Behinderte (§ 10 a Abs.3) in 
einem Lehrberuf ausbilden. 

(2) Der Bundesminister für soziale Verwaltung 
ist ermächtigt, Richtlinien über Art und Höhe der 
Förderung aus den Mitteln des Ausgleichstaxfonds 
für die Ausbildungseinrichtungen nach Abs. 1 zu 
erlassen. Die Richtlinien haben insbesondere Anga­
ben über die besonderen Anforderungen an das 
Ausbildungspersonal, die besonderen V orausset­
zungen hinsichtlich des Baues und der Ausstattung 
der Ausbildungseinrichtung sowie Auflagen hin­
sichtlich der medizinischen, sozialen, heilpädagogi­
schen und psychologischen Betreuung der in Aus­
bildung befindlichen Behinderten zu enthalten." 

14. § 12 Abs. 21it. d und e haben zu lauten: 

"d) je zwei Vertretern der organisierten Kriegs­
beschädigten und der Zivilinvaliden ; 

e) einem Vertreter der Opferbefürsorgten. " 

15. § 14 hatzu lauten: 

- -,,§ 14. (1) Als Nachweis für die Zugehörigkeit 
zum Kreis dei begünstigten Invaliden gilt der letzte 
rechtskräftige-Besch_eid 'über die Einschätzung des 
Grades der Minderung der Erwerbsfähigkeit mit 
mindestens 50 vH 

a) eines Landesinvalidenamtes (der Schiedskom­
mission); 

b) eines Trägers der gesetzlichen Unfallversi­
cherung (bzw. das Urteil des Schiedsgerichtes 
der Sozialversicherung oder des Oberlandes­
gerichtes Wien); 

c) eines Landeshauptmannes(des Bundesmini­
sters für soziale Verwaltung) in Verbindung 
mit der Amtsbescheinigung gemäß § 4 des 
Opferfürsorgegesetzes 

sowie der letzte rechtskräftige Bescheid über die 
Zuerkennung einer Blindenbeihilfe oder der Aus­
weis gemäß§ 14 a. 

(2) Liegt ein Nachweis im Sinne des Abs. 1 nicht 
vor, hat auf Antrag das örtlich zuständige Landes­
invalidenamt unter Mitwirkung von ärztlichen 
Sachverständigen den Grad der Minderung der 
Erwerbsfähigkeit einzuschätzen und bei Zutreffen 
der im § 2 Abs. 1 angeführten sonstigen Vorausset-

zungen die Zugehörigkeit zum Kreis der nach die­
sem Bundesgesetz begünstigten Invaliden (§ 2) 
sowie den Grad der Minderung der Erwerbsfähig­
keit festzustellen. Bei der Einschätzung des Grades 
der Minderung der Erwerbsfähigkeit sind die V or­
schriften der §§ 7 und 9 Abs. 1 des Kriegsopferver­
sorgungsgesetzes 1957, BGB!. Nr. 152/1957, zu 
berücksichtigen; § 90 des Kriegsopferversorgungs­
gesetzes 1957 gilt sinngemäß. Die Begünstigungen 
nach diesem Bundesgesetz werden mit dem Zutref­
fen der Voraussetzungen, frühestens jedoch mit 
dem Ersten des Monates wirksam, in dem der 
Antrag eingebracht worden ist. Die Begünstigun­
gen erlöschen mit Ablauf des Monates, in dem die 
Voraussetzungen für die Zugehörigkeit zum Perso­
nenkre-is der begÜnstigten Invaliden (§ 2 Abs. 1 und 
3) weggefallen sind. 

(3) Anträge von begünstigten Invaliden (§ 2) auf 
Neufestsetzung des Ausmaßes der Minderung der 
Erwerbsfähigkeit wegen Änderung des Leidenszu­
standes sind ohne Durchführung eines Ermittlungs­
verfahrens zurückzuweisen, wenn seit der letzten 
rechtskräftigen Feststellung noch kein Jahr verstri­
chen ist. 

( 4 ) Vor der Gewährung von Leistungen aus den 
Mitteln des Ausgleichstaxfonds an die im § 10 a 
Abs. 2 und 3 genannten Behinderten hat sich das 
Landesinvalidenamt von Amts wegen Kenntnis 
über Art und Ausmaß der Minderung der Erwerbs­
fähigkeit unter Anwendung der Richtsätze nach § 7 
des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 zu ver­
schaffen. 

(5) Ist ein Behinderter, der eine Feststellung nach 
Abs. 2 oder die Neufestsetzung des Ausmaßes der 
Minderung der Erwerbsfähigkeit wegen Änderung 
des Leidenszustandes oder die Gewährung von Lei­
stungen aus den Mitteln des Ausgleichstaxfonds 
beantragt, bei einem Landesinvalidenamt beschäf­
tigt, so ist dieses von der Entscheidung ausgeschlos­
sen. Die Zuständigkeit zur Entscheidung geht in 
solchen Fällen an das nach den Verkehrsverbindun­
gen nächstgelegene Landesinvalidenamt über. Für 
den Ersatz der Reisekosten gilt Abs. 6. 

(6) Reisekosten, die einem begünstigten Invali­
den (§ 2) oder Antragwerber auf Feststellung 
(Abs. 2) bzw. auf Gewährung von Leistungen aus 
dem Ausgleichstaxfonds (§ 10 a Abs. 1 Dis 3) 
dadurch erwachsen, daß er eIner Ladung des Lan­
desinvalidenamtes oder im Berufungsverfahren 
einer Ladung des Landeshauptmannes in Durch7 

führung dieses Bundesgesetzes Folge leistet, sind in 
dem im § 49 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 
1957 angeführten Umfang aus den Mitteln des Aus­
gleichstaxfonds zu ersetzen. Die Reisekostenvergü­
tung gebührt in gleicher Höhe auch Zeugen im 
Verfahren gemäß § 8 Abs. 2, wenn kein gleicharti­
ger Anspruch nach einem anderen Bundesgeseti 
besteht." 
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16. § 21. hat zu lauten: 

,,$ 21 Wer trotz' nachweislicher Aufforderung 
durch das Landesinvalidenamt die Abschrift des 
Verzeichnisses über die Beschäftigung von begün­
stigten Invaliden (§ 2) bzw. von Inhabern einer 
Amtsbescheinigung oder eines Opferausweises (§ 5 
Abs. 3) gemäß § 16 Abs. 2 nicht vorlegt, wer in die 
Verzeichnisabschrift vorsätzlich unwahre Angaben 
aufnimmt oder wer die Anzeigeverpflichtung nach 
§ 15 Abs.2 verletzt, begeht, wenn die Tat nicht 
nach einer anderen Bestimmung mit strengerer 
Strafe bedroht ist, eine Verwaltungsübertretung 
und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit 
einer Geldstrafe bis zu 10 000 S zu bestrafen. Die 
Geldstr~fen fließen dem Ausgleichstaxfonds-zu." -

17. §22 Abs. 2,3 und 4 haben zu lauten: 

,,(2) Die Mitwirkung gemäß Abs. 1 erstreckt sich 
bei den Trägern der Sozialversicherung auch auf 
die Übermittlung der gespeicherten Daten über 
Dienstgeber und Versicherte auf maschinell ver" 
wertbaren Datenträgern, soweit diese Daten für die 
Beurteilung der Einstellungspflicht und deren 
Erfüllung, die Berechnung und Vorschreibung der 
Ausgleichstaxen und Prämien sowie für die Erfas­
sung der begünstigten Invaliden (§ 2) und der För­
derungswerber (§ 10 a Abs. 2 und 3) eine wesentli­
che Voraussetzung bilden. 

(3) Die Arbeitsämter haben die Landesinvaliden­
ämter zu benachrichtigen, wenn ein im § 5 Abs. 2 
genannter Invalide auf einen Ausbildungs- oder 
Arbeitsplatz vermittelt wird. 

( 4) Die Landesinvalidenämter sind insoweit zur ' 
Ermittlung, Verarbeitung und Übermittlung' von 
personenbezogenen Daten im Sinne des Daten­
schutzgesetzes, BGBI. Nr. 565/1978, betreffend 
Dienstgeber, begünstigte Invalide (§ 2) und Förde­
rungswerber (§ 10 a) ermächtigt, als dies zur Erfül­
lung der ihnen gesetzlich übertragenen Aufgaben 
eine wesentliche Voraussetzung ist." 

18. Im § 22 haben die Abs. 5 und 6 zu entfallen. 

19. Nach § 22 sind die Überschrift zu § 22 a und 
§ 22 a sowie die Überschrift zu § 22 bund § 22 b 
einzufügen: 

"lnvalidenvertrauenspersonen 

$ 2i a. (1) Sind in einem Betrieb dauernd minde­
stens fünf begünstigte Invalide (§ 2 Abs. 1 und 3) 
beschäftigt, so sind von diesen nach Maßgabe der 
nachfolgenden Bestimmungen Invalidenvertrauens­
personen und peren Stellvertreter zu wählen, die 
die V ertrauensperson~n im Falle der Verhinderung 
vertreten. 

(2) Die Wahl der Invalidenvertrauensperson und 
des -Stellvertreters ist gemeinsam mit der Betriebs­
ratswahl durchzuführen. Gehören jeder Gruppe 
der Arbeitnehmer mehr als fünf begünstigte Inva-

Iic;kan,s_Q_i~ü~i jeder Gruppe auch die Invaliden­
vertrauensperson (Stellvertreter) mitzuwählen.Sind 
mehr als fünf begünstigte Invalide beschäftigt, die 
unterschiedlichen Gruppen zuzurechnen sind, und 
nur eine Gruppe umfaßt mehr als fünf begünstigte 
Invalide, so ist bei dieser Gruppe mitzuwählen. 
Gehören keiner Gruppe mehr als fünf begünstigte 
Invalide an, so ist die Wahl mit der Gruppe der 
Arbeitnehmer durchzuführen, der die größere Zahl 
der begünstigten Invaliden angehört, bei gleicher 
Zahl bei der Arbeitnehmergruppe, die mehr 
Betriebsratsmitglieder zu wählen hat. Wird nur ein 
Betriebsrat gewählt, so ist die Invalidenvertrauens­
person (Stellvertreter) bei diesem mitzuwählen. 

(3) Wahlberechtigt sind alle begünstigten Invali­
den des Betriebes, die am Tag der Wahlausschrei­
bung und am Tag der Wahl im Betrieb beschäftigt 
sind. Heimarbeiter, die begünstigte Invalide sind, 
nur dann, wenn sie im Sinne des § 27 Heimarbeits­
gesetz 1960, BGBL Nr.105/1961, regelmäßig 
beschäftigt werden. 

(4) Wählbar sind alle begünstigten Invaliden des 
Betriebes, die am Tag der Wahl seit mindestens 
sechs Mo~aten im Betrieb beschäftigt sind und die 
Voraussetzungen für das Wahlrecht zum National­
'l.'at-erfiillen. 

(5) Auf die Durchführung und Anfechtung der 
Wahl der Invalidenvertrauenspersonen (Stellvertre­
ter) sind die Bestimmungen der §§ 51 Abs. 1, 53 
Abs. 3, 5 und 6 sowie 55 bis 60 des Arbeitsverfas­
sungsgesetzes, BGBI. Nr.22/1974, sinngemäß 
anzuwenden. Zur Anfechtung der Wahl ist auch 
jeder im Betrieb bestehende Betriebsrat berechtigt. 

(6) Die Tätigkeitsdauer der Invalidenvertrauens­
person (Stellvertreter) beträgt drei Jahre. Sie 
beginnt mit dem im § 61 Abs. 1 des Arbeitsverfas­
sungsgesetzes genannten Zeitpunkt und endet mit 
Ablauf der Funktionsperiode. Im übrigen sind für 
die vorzeitige Beendigung und das Erlöschen der 
Funktion §§ 62 und 64 Abs. 1 und 4 des Arbeitsver­
fassungsgesetzes sinngemäß anzuwenden. Die 
Tätigkeitsdauer endet ferner, wenn in einer Ver­
sammlung aller begünstigten Invaliden des Betrie­
bes die Mehrheit die Enthebung ihrer Invalidenver­
trauenspersonen (Stellvertreter) beschließt. Die 
Versammlung kann von dem an Lebensjahren älte­
sten begünstigten Invaliden einberufen werden. 

(7) Die Invalidenvertrauensperson ist berufen, 
die wirtschaftlichen, sozialen, gesundheitlichen und 
kulturellen Interessen der begünstigten Invaliden 
im Einvernehmen mit dem Betriebsrat wahrzuneh­
men. § 39 des Arbeitsverfassungsgesetzes ist sinnge­
mäß anzuwenden. Der Betriebsrat ist verpflichtet, 
der Invalidenvertrauensperson bei der Wahrneh­
mung der besonderen Belange der begünstigten 
Invaliden beizustehen und die erforderlichen Aus­
künfte zu erteilen. 
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6 1104 der Beilagen 

(8) Die Invalidenvertrauensperson (Stellvertre­
ter) ist insbesondere berufen 

a) auf die Anwendung der Bestimmungen, dieses 
Bundesgesetzes hinzuwirken und daraber zu 
wachen, daß die Vorschriften, die fUr das 
Arbeitsverhältnis begünstigter Invalid~r gel-
ten, eingehalten werden; 11 . 

b) über wahrgenommene Mängel dem Betriebs­
rat, dem Betriebsinhaber und erforderlichen­
falls den zum Schutz der Arbeit~ehmer 
geschaffenen Stellen Mitteilung zu ~achen 
und auf die Beseitigung dieser Mängel pinzu-
wirken; I, 

c) Vorschläge in Fragen der Beschäftigurig, der 
Aus- und Weiterbildung zu erstatten uhd auf 
die besonderen Bedürfnisse von behinaerten 
Arbeitnehmern hinzuweisen; I 

d) an den Sitzungen -des Betriebsrates mit bera-
tender Stimme teilzunehmen. :-

(9) Der Betriebsinhaber ist verpflichtet, rrlit der 
Invalidenvertraue~sperson zu beraten und d!ie zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Auskünfte 
zu erteilen. ! 

I 
(10) Auf die persönlichen Rechte und Pflichten 

der Invalidenvertrauensperson sind die Bestirrimun­
gen des 4. Hauptstückes des 11. Teiles des kbeits­
verfassungsgesetzes . bzw. die in Ausführung der 
§§.164 bis 195 des Landarbeitsgesetzes, BGBI. 
Nr. 140/1948, ergangenen landesrechtlichen!1 Vor­
schriften sinngemäß anzuwenden; die darin enthal­
tenen Bestimmungen über die Ersatzmitgliedhr des 
Betriebsrates gelten sinngemäß auch für die persön­
lichen Rechte und Pflichten des Stellvertretets der 
Invalidenvertrauensperson. I 

I 

Invalidenvertretung im öffentlichen Dienst' 

§ 22 b. Für die Dienststellen des Bunde~, der 
Länder und Gemeinden, die nicht unter die Bestirn­

I 

mungen des Arbeitsverfassungsgesetzes fallen, gel­
ten sinngemäß die Bestimmungen des § 22 a unter 
Zugrundelegung der gesetzlichen Vorschriften 
über die Personalvertretung." 

20. § 23 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Alle zur Durchführung dieses Bundesgeset­
zes erforderlichen Amtshandlungen, Eingaben, 
Vollmachten, Zeugnisse, Urkunden über Rechtsge­
schäfte zum Zwecke der Fürsorge oder Förderung 
gemäß § 10 a sowie Vermögensübertragungen sind 
von bundesgesetzlich geregelten Gebühren, Ver­
kehrsteuern und Verwaltungsabgaben befreit." 

21. Nach § 23 sind die Überschrift zu § 23 a und 
§ 23 a einzufügen: 

,,Auflegen des Gesetzes 

§ 23 a. Jeder Dienstgeber hat einen Abdruck des 
Invalideneinstellungsgesetzes 1969 an geeigneter, 
für die Dienstnehmer leicht zugänglicher Stelle auf­
zulegen." 

Artikel 11 

INKRAFTTRETEN UND VOLLZIEHUNG 

(1) Die Z 9 des Art. I, soweit sie sich auf § 10 
Abs. 2 --und 3 bezieht, tritt am 1. Jänner 1983, die 
Z 14 des Art. 1 tritt am 1, Juni 1985 und die übrigen 
Bestimmungen des Art. I dieses Bundesgesetzes tre­
ten am 1. August 1982 mit· der Maßgabe in Kraft, 
daß Art. I Z 2 und 8 erstmalig für die Berechnung 
der Prämien und Ausgleichstaxen für das Kalender­
jahr 1982 anzuwenden sind. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist' der Bundesminister für soziale Verwaltung 
betraut, hinsichtlich Art. 1 Z 20 im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Finanzen. 
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VORBLAlT 

1. Problem 

Verbesserung der Förderungsmöglichkeiten für in Ausbildung stehende und berufstätige Behinderte. 

2. Ziel 

Hilfsrnaßnahmen für in Ausbildung stehende Behinderte und Maßnahmen zu einem breiteren Berufs­
angebot; 

ergänzende Regelungen über die Invalidenvertretungen in den Betrieben; 

vermehrte finanzielle Anreize für Arbeitgeber zur Beschäftigung und Ausbildung von Behinderten. 

3. Inhalt 

Hilfs- und Förderungsmaßnahmen für schwerbehinderte Schüler und Studenten zur Sicherung der 
Ausbildung; 

Gewährung von Prämien an Lehrberechtigte im Sinne des Berufsausbildungsges'etzes, die schwerbe­
hinderte Personen ausbilden; 

finanzielle Förderung von Behindertert-Ausbildungseinrichtungen (Lehrwerkstätten); 

ergänzende Regelungen für die Mitwirkung der Invalidensvertrauensperso~en in den Betriebsvertre­
tungen; 

Ausweitung der bisherigen Regelung über die Gewährung von Prämien an Arbeitgeber, die nicht ein­
stellungspflichtig sind, aber begünstigte Invalide beschäftigen; 

Einbeziehung weiterer Gruppen von begünstigten Invaliden in die Doppelanrechnung auf die Pflicht­
zahl; 

Ausweitung der Regelung über die Gewähru~g von Lohnkostenzuschüssen an Dienstgeber, die 
Behinderte beschäftigen, die auch unter Einsatz von technischen Hilfsmitteln und entsprechendem Trai­
ning eingeschränkt leistungsfähig sind; 

Verpflichtung der Bundesverwaltung, bei Vergabe von Aufträgen Anbote von geschützten Werkstät­
ten einzuholen. 

4. Alternativen 

Keine. 

5. Kosten 

Die Mehrkosten für die Förderungsmaßnahmen können mangels statistischer Daten nur schätzungs­
weise angegeben werden. Sie werden für das Jahr 1982 zirka 44,2 Millionen Schilling betragen und vom 
Ausgleichstaxfonds zur Gänze übernommen werden, nach Maßgabe der dem Fonds jeweils zur Verfügung 
stehenden Mittel. Mit Ausnahme der Prämien besteht auf die Förderung kein Rechtsanspruch. Allfällige 
Mehrkosten des Bundes für die ärztliche Begutachtung und die administrativen zusätzlichen Arbeiten sind 
derzeit mangels statistischer Unterlagen nicht schätzbar. 
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, 

, 

Et~äuterungen 
I 

Bereits mit der Novelle zum Invaliden~instel­
lungsgesetz 1969' vom 23. Feber 1979, !BGBI. 
N r. 111/1979, wurde durch die Einführung von 
weitreichenden Förderungsmöglichkeiten d~r Weg 
vorgezeichnet, den Behinderten Hilfen im Berufsle­
ben anzubieten. Dieser Weg, der sich als ~ielfüh­
rend erwiesen hat, soll daher fortgesetzt upd die 
Hilfe erweitert werden. I 

I 

Das Bundesministerium für soziale VeCWjaltung 
hat zu diesem Zwecke am 26. November 1981 den 
Entwurf einer weiteren Novelle zum Invalidenein­
stellungsgesetz 1969 zur Begutachtung au~gesen­
det. Die zur Begutachtung eingeladenen Stellen 
haben zu dem Entwurf umfangreiche Stellungnah­
men abgegeben. Schließlich wurde am 23! Feber 
1982 der Invalidenfürsorgebeirat (Bundesgesetz 
BGBI. Nr. 144/1946) einberufen, der über d~n Ent­
wurf und über die hiezu im Begutachtung~erfah­
ren abgegebenen Stellungnahmen eingehend bera­
ten und Empfehlungen erstattet hat. Die Anregun­
gen im Begutachtungsverfahren und die Eirtpfeh­
lungen des Invalidenfürsorgebeirates haben in 'der 
Regierungsvorlage zum größten Teil Berücksichti-
gung gefunden. 1 

Größere Meinungsverschiedenheiten etgaben 
sich hinsichtlich folgender Punkte des Entwurfes: 

1. Die Streichung der Gesetzesbefiistung 
(31. Dezember 1989) in der Verfassu~gsbe-
st.im!?1ung des Artikels I ~nd 'I 

2. dIe Anderung des KündIgungsschutzes gemäß 
§ 8. 

Zu 1.: 
I 

Mit Erkenntnis, vom 27. Juni 1969,! G 12, 
1311969, hat der Verfassungsgerichtsho~ eine 
Reihe von Bestimmungen des Invalideneinstellungs­
gesetzes 1953 aufgehoben. Der Gerichtshof 'führte 
in der Begründung seines Erkenntnisses im wesent­
lichen 'aus, daß die kompetenzrechtliche Gru~dlage 
nicht für alle vom Kriegsopferversorgungsgesetz 
1957 erfaßten Personen ausreiche. Die verfassungs­
rechtliche Grundlage sei nur für die Personeti gege­
ben, die dem Kompetenztatbestand des Art. 10 
Abs.1 Z 15 B-VG, in der Fassung 1929, "militäri­
sche Angelegenheiten; Kriegsschadenangeleg~nhei­
ten; Fürsorge für Kriegsteilnehmer und deren Hin-

I 

terbliebene" unterstellt werden könnten. Hiezu 
würden zB nicht die Reichsarbeitsdienstschädigun­
gen sowie Gesundheitsschädigungen ,zählen, die 
vor Inkrafttreten des Kriegs9pferversorgungsgeset­
zes 1957 nach der Personenschädenverordnung 
entschädigt worden wären. Ferner fehle eine verfas­
sungsrechtliche Deckung für Personen, deren 
Erwerbsfähigkeit infolge eines Arbeitsunfalles oder 
einer Berufskrankheit im Sinne der gesetzlichen 
Unfallversicherung gemindert ist, sowie für soge­
nannte Zivilblinde und Zivilinvalide. Die Regelung 
der Invalideneinstellung für diese Personengruppen 
falle mangels einer Kompetenz des Bundes gemäß 

" Art. 15 B-VG, in der Fassung 1929, in die Zustän­
digkeit der Länder. Als Frist für das Außerkrafttre­
ten der aufgehobenen Bestimmungen wurde der 
31. Mai 1970 festgelegt. Dies vor allem deshalb, um 
dem Gesetzgeber die Möglichkeit zu geben, ent­
sprechende verfassungsgemäße Bestimmungen zu 
beschließen. In langwierigen Verhandlungen ist es 
gelungen, die Landesregierungen davon zu über­
zeugen, daß eine gesonderte Regelung der Invali­
deneinsteIlung für die einzelnen Bundesländer auf 
Grund von Landesgesetzen zu Mehrgleisigkeiten, 
zur Beseitigung bereits bewährter Schutzbestim­
mungen, insbesondere eines wirksamen Kündi­
gungsschutzes, und, zu einer Aufsplitterung der' 
finanziellen Mittel führen würde. Eine solche 
Lösung hätte nicht nur eine Verringerung der Lei­
stungen, sondern auch eine erhebliche -zusätzliche 
Belastung für die staatliche Verwaltung zur Folge, 
gehabt: 

Fast alle Bundesländer konnten dafür gewonnen 
werden, einer Verfassungsbestimmung die Zustim­
mung' zu geben, die die Zuständigkeit des Bundes 
für die Regelung der Invalideneinstellung auch für 
jene Personengruppen begründet, die nicht unter 
die Kompetenzbestimmung des Art. 10 Abs. 1 Z 15 
B-VG, in der Fassung 1929, fallen. Damit war 
damals die größte Schwierigkeit für die Erlassung 
eines neuen' Gesetzes beseitigt. Da anzunehmen 
war, daß im Laufe der Jahre die stetig s1t;igende 
Zahl der Unfallverletzten und sonstigen Zivilinvali­
den gegenüber den Kriegsopfern immer mehr an 
Bedeutung gewinnen werde, erschien es dem 
Nationalrat zweckmäßig, die Verfassungsbestim­
mung vorerst mit 31. Dezember 1989 zu befristen. 

1104 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)8 von 29

www.parlament.gv.at



1104 der Beilagen 9 

Vor Ablauf der Frist sollte geprüft werden ob noch 
weiterhin ein Bedarf nach einer bundes einheitlichen 
Regelung besteht. 

Als Erl?e?nis. einer solchen Überprüfung hat das 
Bundesmmtstenum für soziale Verwaltung nicht 
nur festgestellt, .daß die Zahl der erfaßten soge­
n~nnten begünstigten Invaliden nur sehr geringfü­
gig abgenommen hat - obwohl die Kriegsinvali­
den vermehrt aus dem Arbeitsprozeß zufolge Errei­
chens der Altersgrenze ausscheiden - sondern 
auch in den Erläuterungen des zur Beg~tachtung 
ausgesendeten Entwurfes (Art. I Z 1) darauf hinge­
wiesen, daß auf Grund des Konzeptes des Bundes­
mi?isters f~r soziale Verwaltung über die Rehabili­
tation Behmderter (Oktober 1977) insbesondere für 
die Errichtung und Führung von geschützten 
Werkstätten für Behinderte, wesentliche Geldmittel 
aus dem Ausgleichstaxfonds bereitgestellt worden 
sind. Im Sinne einer langfristigen Planung sollte 
daher auch über das Jahr 1989 hinaus der Bestand 
d~eser Einrichtungen finanziell sichergestellt und 
dieser Zweck durch den Entfall der Gesetzesbefri­
stung erreicht werden. Gegen den Entfall der Befri­
stung haben im Hinblick auf die verfassu~gsmäßige 
Kompetenzverteilung eine Reihe von Ländern 
Bedenken erhoben, ebenso die Bundeskammer der 
~ewerbl.ich.en Wirtschaft und die Vereinigung 
Osterrelchlscher Industrieller. Den Entfall der 
Befristung haben hingegen die Mehrzahl der 
Behindertenorganisationen, der Österreichische 
Arbeiterkammertag, der Österreichische Rechtsan­
waltskammertag und der Österreichische Berufs­
verbanddiplomierter Sozialarbeiter begrüßt. Auch 
der Invalidenfürsorgebeirat hat sich mehrheitlich 
für die Streichung der Gesetzesbefristung ausge­
sprochen. Schließlich wurde auf Antrag des Landes 
Vorarlberg diese Frage auch bei der am 12. März 
198.2 in Wiener Neustadt stattgefundenen Landes­
sozIalreferentenkonferenz erörtert. Die Landesso­
zialreferenten kamen zu dem einhelligen Beschluß 
daß über diese Frage noch weitere Gespräche zwi~ 
schen den Ländern und dem Bund stattfinden soll­
t~n. Dies.em. Besc;?luß Rechnung tragend, wurde 
die beabSichtigte Anderung der Verfassungsbestim­
mung zurückgestellt und in die gegenständliche 
Regierungsvorlage nicht aufgenommen. ' 

Zu 2.: 

Vielfach wird von den Arbeitgebern das Argu­
me.nt .iür die Nichterfüllung der Einstellungsver­
pfltchtung ins Treffen geführt, daß der Kündi­
gungsschutz ein wesentliches Hindernis bei wirt­
schaftlich erforderlich werdenden Personalein­
schränkungen sei. In dem zur Begutachtung ausge­
sendeten Entwurf (Art. I Z 5) war eine gesetzliche 
Empfehlung an den Invalidenausschuß normiert 
bei Personaleinschränkungen infolge wirtschaftli~ 
cher Notwendigkeit auch der Kündigung der ent­
sprechenden Anzahl von behinderten Mitarbeitern 
zuzustimmen. Gegen eine solche Empfehlung 

haben sich eine .~eihe von Behindertenorianisatio­
nen und der Osterr~.ichische Arbeiterkammertag 
ausgesprochen. Der Osterreichische Arbeiterkam­
mertag hat darüber hinaus einen weiteren Ausbau 
des derzeit bestehenden Kündigungsschutzes zum 
Bestandschutz gefordert. Auch diese Bestimmung 
des En.twurfes wurde vom Invalidenfürsorgebeirat 
sehr emgehend erörtert. Es wurde insbesondere 
darauf hingewiesen, daß sich der Kündigungs­
schu~z durchaus bewährt habe und jede Änderung 
an dles~m Schutz.abgelehnt werde. Auch die Argu­
mentation verschiedener Länder und der Interes­
sehvertretung der Dienstgeber, der besondere Kün­
digungsschutz bilde ein gravierendes Hindernis für 
die Einstellung von Behinderten, weil er einem 
Kündigungsverbot gleichkomme, wird durch die 
Statistiken klar widerlegt. So wurde im Jahre 1981 
von Dien~tgebern in 417 Fällen die Zustimmung 
zur ~ündlgung beantragt, die Zustimmung wurde 
nur I~ 16 Fällen vom Invalidenausschuß verweigert 
und m. 9.1 Fällen wurde die Zustimmung erteilt; in 
den übngen Kündigungsverfahren konnte durch 
V ~rhandlungeri eine einvernehmliche Lösung her­
beigeführt werden. Wenn man bedenkt, daß zirka 
27600 begünstigte Invalide (das sind 62,6%) bereits 
ü~er 50 Ja.hre alt .und gerade in der derzeitigen 
wtrtschafthchen Situation von einer Freisetzung 
besonders bedroht sind, würde jede Einschränkung. 
des Kündigungsschutzes einen sozialen Rückschritt 
bedeuten. 

Im Begutachtungsverfahren wurde auch die 
Frage einer Änderung der Gesetzesbezeichnung -
etwa "Schwerbehinderteneinstellungsgesetz" 
zur Diskussion gestellt. Obwohl in einigen Stel­
lungnahmen eine solche Änderung begrüßt wird, 
hat d~e Diskussion, insbesondere in der Sitzung des 
I~va~~denfürsorgebeirates, gezeigt, daß eine derar­
tige Anderung große Schwierigkeiten mit sich brin- . 
gen würde, weil der Begriff "Schwerbehinderter" 
z~ unbestimmt sei, von der derzeitigen Begriffsbe­
stimmung inhaltlich erheblich abweiche und auch 
keine klare Abgrenzung zu den Landesbehinderten­
gesetzen brächte. 

Die übrigen Anregungen, die im Begutachtungs­
verfahren gegeben wurden, werden in den Erläute­
rungen bei den einzelnen Bestimmungen behandelt .. 

Grundsätzlich ist zur Regierungsvorlage noch 
folgendes festzustellen: . 

Von den 44785 Behinderten, die mit 1. Jänner 
1981 als begünstigte Invalide im Sinne des Invali­
deneinstellungsgesetzes erfaßt waren, zählten noch 
22903 (das sind 51%) zu den erwerbstätigen 
Kriegsbeschädigten, die übrigen Personen sind auf 
Grund anderer Ursachen behindert, wobei insbe­
sondere die Gruppe der sogenannten Zivilbehinder­
ten (angeborene oder durch Krankheit oder durch 
Freizeitunfälle erlittene Schädigungen) im steten 
Ansteigen begriffen ist. 

2 
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In einer Reihe von Studien, die anläßlich des 
"Internationalen Jahres der behinderten Men­
schen" publiziert wurden, kommt verstärkt zum 
Ausdruck, daß eine gute Ausbildung die Basis für 
eine dauerhafte. berufliche Integration der Behin­
derten bildet. Es sollen daher in Zukunft Mittel des 
Ausgleichstaxfonds auch für Hilfen an behinderte 
Schüler und Studenten zur Sicherung ihrer Berufs­
ausbildung zur Verfügung gestellt werden, wobei 
insbesondere an Hilfen für Schüler der AHS und 
für Hochschüler gedacht ist. Auf betrieblicher 
Ebene soll durch die Gewährung von Prämien an 
Betriebe, die behinderte Lehrlinge ausbilden, ein 
Anreiz für ein erweitertes Berufsangebot für 
schwerbehinderte Jugendliche gegeben werden. 

Ergänzend hiezu ist die Förderung von Behin­
derten-Lehrwerkstätten und sonstigen Einrichtun­
gen, die sich mit der beruflichen Ausbildung Behin­
derter befass.en, vorgesehen. Auch diese Maßnah­
men verfolgen das Ziel, durch ein möglichst breites 
Ausbildungsangebot die berufliche Eingliederung 
zu erleichtern. 

Einen weiteren Schwerpunkt des vorliegenden 
Gesetzentwurfes bilden die unterstützenden Maß­
nahmen für bereits ilIl Berufsleben befindliche 
Behinderte durch solche Förderungen, die es den 
Arbeitgebern erleichtern sollen, auch schwerer 
behinderte Arbeitskräfte 'einzustellen. Vor allem 
Klein- und Mittelbetriebe, die der Einstellungs­
pflicht nicht unterliegen, das sind Betriebe mit einer 
Belegschaft bis zu 28 Arbeitnehmern, sollen in Hin­
kunft bei Beschäftigung von begünstigten Invaliden 
ebenfalls eine Prämie in halber Höhe der Aus­
gleichstaxe erhalten; diese beträgt für 1982 monat­
lich 690 S, somit jährlich 8280 S. FUr jeden begün­
stigten Invaliden, der über die gesetzliche Pflicht­
zahl hinaus oder in einem Betrieb beschäftigt wird, 
der überhaupt nicht einstellungspflichtig ist, beträgt 
somit die Jahresprämie 4 140 S. 

Ergänzend hiezu wurde auch die Möglichkeit 
der Gewährung von Zuschüssen zu den Lohnko­
sten für Behinderte, die trotz Ausstattung mit tech­
nischen Behelfen und entsprechender Einarbei­
tungszeit nicht in der Lage sind, die durchschnittli­
che Arbeitsleistung eines Nichtbehinderten in einer 
ihm zumutbaren Verwendung zu erreichen, erwei­
tert. 

Lediglich für Behinderte, die nicht auf Arbeits­
plätzen in der freien Wirtschaft untergebracht wer­
den können, wird das Netz von geschützten Werk­
stätten weiterhin ausgebaut werden. Zur Versor­
gung dieser Werkstätten mit Arbeitsaufträgen soll 
jedoch in Zukunft auch die öffentliche Hand ver­
stärkt beitragen (§ 11 Abs, 7), 

Den letzten Schwerpunkt bildet die Festigung 
und Verstärkung der Position der Invalidenver­
trauensperson in den Betrieben. Ihre Aufgabe soll 
es insbesondere sein, durch entsprechende Aufklä­
rungsarbeit bei den Arbeitgebern und den Mitarbei-

tern die mitunter noch bestehenden Vorurteile 
gegen die Einstellung Behinderter abzubauen und 
beratend sowohl dem Betriebsrat als auch. dem 
Arbeitgeber zur Seite zu stehen, zumal einige Stu­
dien an läßlich des "Internationalen Jahres der 
behinderten Menschen" aufgezeigt haben, daß in 
den Betrieben zum Teil weitgehende Uninformiert­
heit über Probleme und Anliegen der behinderten 
Mitarbeiter herrscht. 

Die übrigen Bestimmungen des Gesetzentwurfes 
enthalten überwiegend administrative Vorschriften 
und die Berücksichtigung des Datenschutzes. 

Jene Kosten; die ,durch die Ausweitung der För­
derungsmaßnahmen sowie die Zahlung der Prä­
mien entstehen, werden aus den Mitteln des Aus­
gleichstaxfonds getragen, und zwar bei unveränder­
ter Höhe der Ausgleichstaxe (ausgenommen die 
schon bestehende Regelung über die jährliche 
Anpassung). 

Diese Kosten können mangels statistischer Daten 
nur schätzungsweise angegeben werden: 

a) Hilfs- und Förderungsmaßnah­
men für schwerbehinderte Schü­
ler in AHS und für schwerbehin­
derte Studenten zur Sicherung 
der Berufsausbildung (§ 10 a 
Abs.3) .. , ....... , ..... , . ... 1,5 Mill. S 

b ) Verbesserung der Individualför­
derung am Arbeitsplatz (Zah­
lung von Lohnzukhüssen usw. 
§ 6) .. , .... , .......... , . . . .. 1,2 Mill. S 

c) Förderung von Behinderten­
Lehrwerkstätten und ähnlicher 
Einrichtungen (§ 11 a und § 10 a 
Abs. 1 lit. c) ... , . . . . . . . . . . . .. 25,0 Mill. S 

d) Zahlung von Prämien an Arbeit-
~ geber, die nicht einstellungs­

pflichtig sind, und für in Ausbil­
dung stehende Invalide (§ 9 
Abs. 2 und 3) ................ 16,5 Mil!. S 

Summe. .. 44,2 Mill. S 
verminderte Einnahmen aus 
Ausgleichstaxen durch Auswei-
tung der Doppelanrechnung (§ 5 
Abs.4) ....... , . . . . . . . . . . ... 12,8 Mill. S 

Mit Rücksicht darauf, daß nur eine schrittweise 
Erhöhung der Ausgaben eintreten wird, auf die 
Förderungen kein Rechtsanspruch besteht und im 
gesamten gesehen die Förderungen nur zum Teil in 
Dauerleistungen bestehen, kann auf Grund der 
angestellten Prognosen derzeit von einer über die 
jährliche Anpassung hinausgehenden Erhöhung der 
Ausgleichstaxe Abstand genommen werden. 

Der aus Budgetmitteln zu tragende administra­
tive Mehraufwand, welcher durch die verstärkte 
Inanspruchnahme des ärztlichen Dienstes für die 
medizinische Begutachtung der in die Förderung 
neu einzubeziehenden Schüler und' Studenten 
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erwachsen wird, kann betragsmäßig nicht festge­
stellt werden, weil der Umfang der Förderungen 
und die Zahl der Förderungswerber nicht bekannt 
sind. . 

Ein zusätzlicher Personalaufwand wird aus der 
Durchführung dieses Gesetzentwurfes bei den Lan­
desinvalidenämtern voraussichtlich nicht erwach­
sen. Der zusätzliche Arbeitsaufwand soll durch 
interne Umschichtungen des Personals bewältigt 
werden. Die Bewältigung des nicht unbeträchtli­
chen zusätzlichen Arbeitsaufwandes wird jedoch 
nur möglich sein, wenn bei den genannten Ämtern 
in den nächsten Jahren keine weiteren Personalkür­
zungen vorgenommen werden. Hiebei muß berück­
sichtigt werden, daß vor allem die Novelle 
zum Invalideneinstellungsgesetz 1969, BGBI. 
Nr. 111/79, permanent zunehmende Arbeiten, zB 
Errichtung von geschützten Werkstätten, Auswei­
tung der Individualförderungsmöglichkeiten, Aus­
stellung von Ausweisen, verursacht. 

Die Zuständigkeit des Bundes zur Erlassung die­
ser Regelungen gründet sich auf die Verfassungsbe­
stimmung des Artikels I des. BURdesgesetzes vom 
11. Dezember 1969, BGBI. Nr. 22/1970 .. 

Zu den einzelnen Bestimmungen des Entwurfes 
wird folgendes bemerkt: 

Art. I Z 1 

Diese Änderung ist im Hinblick auf die Neufas­
sung des § 10 erforderlich. Ferner wurde in der im 
letzten Satz des § 1 Abs. 2 enthaltenen Verord­
nungsermächtigung des Bundesministers für soziale 
Verwaltung, Arbeitsplätze Invaliden vorzubehalten, 
die Worte "wegen der Einfachheit und Ungefähr­
lichkeit der Arbeitsverrichtungen für Invalide" eli­
miniert, weil die Tätigkeit der Behinderten nicht 
auf einfache Arbeitsverrichtungen beschränkt ist, 
sondern die Behinderten auf Grund moderner Aus'­
bildungsmethoden in vielen Fällen qualifizierte 
Beschäftigungen ausüben. 

Art. I Z 2 (§ 5 Abs. 2,3 und 4) 

Auf Anregung des Österreichischen Arbeiter­
kammertages im Begutachtungsverfahren und auf 
Empfehlung des Invalidenfürsorgebeirates soll der 
Kreis jener begünstigten Invaliden, die mit dem 
Doppelten ihrer Zahl auf die Pflichtzahl anzurech­
nen sind, erweitert werden. Nach der derzeitigen 
gesetzlichen Regelung sind beschäftigte begünstigte 
Invalide auf die Pflichtzahl doppelt anzurechnen, 
wenn sie das 19. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben. Die Doppelanrechnung soll auch erfolgen, 
wenn· der beschäftigte begünstigte Invalide nach 
Vollendung des 19. Lebensjahres noch in einem 
Ausbildungsverhältnis steht, und zwar für die 
Dauer dieses Ausbildungsverhältnisses (§ 2 Abs. 3). 
Während die weitere Doppelanrechnung generell 
erst nach Vollendung des 55. Lebensjahres möglich 
ist, sollen Dienstgeber diese Begünstigung bereits 

für beschäftigte Invalide ab dem 50. Lebensjahr in 
Anspruch nehmen kÖnnen, wenn deren Minderung 
der Erwerbsfähigkeit zumindest 70 vH beträgt. 

Im Abs. 3 ist derzeit normiert, daß Inhaber einer 
Amtsbescheinigung oder eines Opferausweises nach. 
Vollendung des 55. Lebensjahres ebenfalls mit dem 
Doppelten ihrer Zahl auf die Pflichtzahl anzurech­
nen sind. Im Sinne einer möglichst weitgehenden 
Glei~hbehandlung sollen die übrigen Tatbestände 
des Abs. 2 auch auf diesen Personenkreis angewen­
det werden. 

Abs. 4 soll Dienstgebern einen weiteren Anreiz 
bieten, Arbeitsaufträge an Einrichtungen, in denen 
überwiegend Schwerbehinderte tätig sind, zu ertei­
len. -Gerade jene Dienstgeber, die bereit sind, 
Arbeitsaufträge an solche Einrichtungen zu ertei­
len, ihre Beschäftigungspflicht aber voll oder ium 
Teil erfüllen, können derzeit diese Begünstigung 
nicht oder nur teilweise ausschöpfen. Durch die 
Ergänzung des Abs. 4 soll sichergestellt werden, 
daß auch solche Dienstgeber in Form einer Prämie 
die Begünstigung ungeschmälert in Anspruch neh­
men können. 

Art. I Z 3 und 14 (§ 6 Abs. 2 und § 11 a) 

Der breitgefächerten Ausbildung behinderter 
Jugendlicher sowohl in Betrieben als auch in Son­
dereinrichtungen soll besonderes Augenmerk zuge~ 
wendet werden. Es werden daher verstärkt Förde­
rungsmöglichkeiten aus dem Ausgleichstaxfonds 
angeboten. Der Entscheidungsrahmen nach § 6 
Abs. 2 bleibt auch für die Förderung der Lehrlings­
ausbildung in den Betrieben bis zu einem Jahresbe­
trag von 150000 S je Fall bei den Landesinvaliden­
ämtern. Über Förderungsansuchen für die Errich­
tung oder Führung von Lehrwerkstätten nach 
§ 11 a entscheidet der Bundesminister für soziale 
Verwaltung nach Anhörung des Ausgleichstax­
fonds beirates. Der Invalidenfursorgebeirat hat dar­
auf hingewiesen, daß der Höchstbetrag von 
100000 S für die Gewährung einer Zuwendung zur 
Gründung einer den Lebensunterhalt sichernden 
selbständigen Erwerbstätigkeit zu gering sei. Die 
Regierungsvorlage sieht daher die Gewährung von 
Zuschüssen und Darlehen bis zur Höhe des 
300fachen der Ausgleichstaxe vor, das sind 1982 
insgesamt 207 000 S, wobei der Zuschußbetrag wei­
terhin mit 100 000 S begrenzt bleibt. 

Art. I Z 4 (§ 6 Abs. 3) 

Durch die Einfügung des Klammerausdruckes 
,,(Abs. 2)" soll darauf hingewiesen werden, daß sich 
die Regelungen in den Richtlinien nur auf die Lei­
stungen nach § 6 Abs. 2 beziehen. Der Klammer­
ausdruck ,,(§ 10 Abs. 2)" wurde aus gesetzessyste­
matischen Gründen geändert. 

Art. I Z 5 (§ 6 Abs. 5) 

Diese Änderung erfolgt nur wegen einer Druck­
fehlerbereinigung. 
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Art. IZ6 (§ 6 Abs. 6) 

Im Hinblick auf die; generelle Fassung des § 10 a 
Abs. 5 betreffend die Verpflichtung des Ersatzes 
von Leistungen aus dem Ausgleichstaxfonds erüb­
rigt sich eine besondere Regelung für Individualför­
derungen gemäß § 6. 

Art. I Z 7 (§ 8 Abs. 3) 

Das Zitat betreffend den besonderen Kündi­
gungsschutz auf Grund des Landarbeitsgesetzes 
lautet richtig ,,§§ 193 und 194". 

Art. I Z 8 (§ 9 Abs. 4, 5 und 6) 

Nach der vorliegenden Regierungsvorlage sollen 
auch die nicht einstellungspflichtigen Dienstgeber 
bei Beschäftigung eines begünstigten Invaliden eine 
Prämie in halber Höhe der nach § 9 Abs. 2 festge­
setzten Ausgleichstaxe erhalten. 

Zusätzlich soll die Prämie für alle Dienstgeber, 
die Schwerbehinderte ausbilden, einen Anreiz dar­
stellen, der Ausbildung dieser Personen ein beson­
deres Augenmerk zuzuwenden. Weiters soll hie­
durch für behinderte Jugendliche das Berufsange­
bot erweitert werden. In dem zur Begutachtung 
ausgesendeten Entwurf war überdies die Erhöhung 
der Prämie auf den vollen Betrag der Ausgleichs­
taxe vorgesehen. Der Invalidenfürsorgebeirat hat 
sich mehrheitlich (gegen die Stimme des Vertreters 
der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft) 
dagegen ausgesprochen, weil hinsichtlich der Zah­
lung von Prämien noch keine konkreten Ergebnisse 
über die praktische Auswirkung dieser Maßnahmen 
vorliegen. Der Vertreter der Bundeskammer wurde 
eingeladen, entsprechende Informationen über die 
Reaktion der Unternehmer auf das Prämiensystem 
bereitzustellen. Anstelle der Erhöhung der Prämie 
hat jedoch der Invalidenfürsorgebeirat angeregt, 
den Personenkreis für die Doppelanrechnung auf 
die pflichtiahl (§ 5 Abs. 2) zu erweitern. 

Abs. 6 muß im Hinblick auf die Einfügung des 
Abs. 5 geändert werden. 

Art. I Z 9 (§ 10) 

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurden die 
Bestimmungen über den Fonds und den Beirat im 
§ 10 zusammengefaßt. 

Die Bestimmungen über die Verwendung der 
Mittel des Ausgleichstaxfonds wurden in den neu 
eingefügten § 10 a übernommen. 

Entsprechend der Anregungen von Behinderten­
organisationen und der Empfehlung des Invaliden­
fürsorgebeirates sollen künftighin anstelle je eines 
Vertreters der Zivilinvaliden und der Unfallversehr­
ten zwei Vertreter der Zivilinvaliden dem Beirat 
angehören, weil es eine eigene Interessenvertretung 
der U!1fallversehrten in Österreich nicht gibt. 

Art.IZIO(§ 10a) 

Im Abs. 1 wurden nunmehr die möglichen Förde­
rungsmaßnahmen übersichtlich zusammengefaßt; 
die AufZählung ist weiterhin demonstrativ. Inhalt­
lich ist nur insofern eine Änderung eingetreten, als 
die Förderungsmöglichkeiten für Schüler und Stu­
denten sowie für Behinderten-Lehrwerkstätten und 
diesen gleichzuachtende Einrichtungen aufgenom­
men wurden. Förderungen von Beschäftigungsthe­
rapieeinrichtungen sind jedoch nicht mit umfaßt; 
für die Förderung dieser Einrichtungen sind nach 
wie vor die Länder zuständig. Die auch bisher 
gewährten Hilfen für Leichtbehinderte wurden im 
Abs. 2 zusammengefaßt; die Förderungsmaßnah­
men für schwerbehinderte Schüler und Studenten 
wurden im Abs. 3 neu geregelt. 

Abs.4 beinhaltet - wie auch schon bisher -, 
daß auf die Bewilligung von Leistungen (ausge­
nommen die Prämien, über die analog zu den Aus­
gleichstaxen bescheidmäßig abgesprochen wird) 
kein Rechtsanspruch besteht. Abs. 5 wurde einge­
fügt, um dem Fonds die Rückforderung von offen­
kundig erschlichenen bzw. zweckwidrig verwende­
ten Förderungsmitteln zu ermöglichen. Im Hinblick 
auf die generelle Fassung der Verpflichtung zum 
Ersatz von zu Unrecht geleisteten Förderungsmit­
teln erübrigt sich eine diesbezügliche Bestimmung 
im § 6 (vgl. An. I Z 6). 

Art. I Z 11 (§ 11 Abs. 4 lit. f) 

Die vorgeschlagene Änderung soll dem Aus­
gleichstaxfonds das Recht einräumen, eine Person 
bzw. Institution seines Vertrauens mit der Prüfung 
der Gebarung der Werkstätten zu betrauen, um die 
größtmögliche wirtschaftliche Führung sicherzu­
stellen. 

Art. I Z 12 (§ 11 Abs. 7) 

Bisher wurde die Auslastqng der geschützten 
Werkstätten für Behinderte vorwiegend aus den 
Aufträgen der freien Wirtschaft gesichert. Nun­
mehr soll auch die öffentliche Hand verstärkt für 
die Sicherung der Auftragslage herangezogen wer­
den. 

Der Rechnungshof und das Bundeskanzleramt 
haben im Begutachtungsverfahrendagegen Beden­
ken erhoben, daß die Bundesverwaltung verpflich­
tet werde, Aufträge geschützten Werkstätten bevor­
zugt anzubieten. Dies widerspreche nicht nur den 
Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsam­
keit, sondern auch dem Grundsatz der Gleichbe­
handlung aller Bieter im Sinne der Vergaberichtli­
nien. Diesen berechtigten Einwendungen Rech­
nung tragend wurde die Bestimmung dahingehend 
modifiziert, daß die Bundesverwaltung verpflichtet 
ist, Anbote dieser Werkstätten einzuholen. 
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Art, IZ 13 (§ 11 a) 

Siehe bei Art. I Z 3. 

Art. I Z 14 (§ 12 Abs. 2lit. d und e) 

Hinsichtlich der Zusammensetzung des Invali­
denausschusses gelten die Ausführungen zu Art. I 
Z 9 letzter Absatz sinngemäß. 

Art. I Z 1S (§ 14) 

Abs. 1 wurde ergänzt, sodaß auch ein Urteil des 
Oberlandesgerichtes Wien als Nachweis der Zuge­
hörigkeit zum Personenkreis der begünstigten Inva­
liden gilt. 

Abs.2 enthält nunmehr die Vorschrift (analog 
zum Kriegsopferversorgungsgesetz), die Prozent­
sätze der Minderung der Erwerbsfähigkeit auf volle 
Hundertsätze aufzurunden und den Leitenden Arzt 
des Landesinvalidenamtes einzuschalten, um Fehl­
einschätzungen zufolge unterschiedlicher ärztlicher 
Beurteilung zu vermeiden. Ferner wurde im Sinne 
der Rechtssicherheit eine Bestimmung über das 
Erlöschen der Begünstigungen aufgenommen. 

Abs. 3 blieb unverändert. 

Abs. 4 enthält die Bestimmung, die es dem Lan­
desinvalidenamt ermöglicht, sich auch von Amts 
wegen Kenntnis über Art und Umfang der Gesund­
heitsschädigungen eines Förderungswerbers, der 
nicht zum Personenkreis der begünstigten Invali­
den zählt, zu verschaffen, ohne hierüber bescheid­
mäßig abzusprechen. 

Abs. 5. wurde dem § 96 des Kriegsopferversor­
gungsgesetzes 1957 nachgebildet, um eine unbeein­
flußte und objektive Entscheidungspraxis gegen­
über den Mitarbeitern eines Amtes sicherzustellen. 

Abs. 6 dehnt die bisher schon für begünstigte 
. ,Invalide bestehenden Regelungen des Reisekosten­

ersatzes auch auf die Förderungswerber aus, die 
nicht zu den begünstigten Invaliden zählen, un4 
stellt klar, daß der Reisekostenersatz auch im Beru-
fungsvedahren gilt. . 

Art. I Z 16 (§ 21) 

Die vorliegende Formulierung trägt den V or­
schlägen des Bundesministeriums für Justiz Rech­
nung. Im Strafausmaß ergibt sich keine Änderung. 

Art. I Z 17 (§ 22 Abs. 2, 3 und 4) 

Die beiden Bestimmungen tragen den Edorder­
nissen des Datenschutzes Rechnung. 

Auf Anregung der Datenschutzkommission 
wurde Abs. 4 des Entwudes hinsichtlich der perso­
nenbezogenen Daten konkreter gefaßt. 

Art. I Z 18 (§ 22 Abs. 5 und 6) 

Die Bestimmungen über die Invalidenvertrauens­
personen werden nunmehr aus' Gründen einer bes­
seren Übersichtlichkeit in den neu eingefügten 
§§ 22 a und 22 b geregelt. 

A.J:.t. I Z 19 (§§ 22 a und 22 b) 

Um den schon seit Jahren geäußerten Wunsch 
der Behindertenorganisationen nach besserer Ver­
ankerung der Rechte und Pflichten der Invaliden­
vertrauenspersonen legistisch Rechnung zu tragen, 
soll eine teilweise Neuregelung erfolgen. Danach 
ist eine stärkere Integration der Invalidenver­
trauenspersonen in die Betriebsvertretung zur bes­
seren Wahrung der Interessen der Behinderten 
sowie die demonstrative AufZählung der Aufgaben 
der Invalidenvertrauenspersonen vorgesehen. Die 
Rechte und Pflichten des Vertreters der Invaliden­
vertrauensperson -wuraen ebenfalls durch Verwei­
sung auf die analogen Bestimmungen des Arbeits­
vedassungsgesetzes geregelt. 

Entsprechend den Anregungen im Begutach­
tungsvedahren - insbesondere den Anregungen 
des österreichischen Arbeiterkammertages - wur­
den die Aufgaben, Rechte und Pflichten der Invali­
denvertrauenspersonen, deren Berufung und deren 
Funktionsdauer wesentlich konkreter gefaßt. Die 
Regelung entspricht weitgehend den Bestimmun­
gen über den Jugendvertrauensrat im Arbeitsvedas­
sungsgesetz. Die vorgeschlagene Regelung soll 
über die schon bisher edolgte Zusammenarbeit mit 
dem Betriebsrat hinaus eine noch stärkere Koordi­
nierung der Tätigkeit der Invalidenvertretung mit 
der allgemeinen Vertretung der Arbeitnehmerschaft 
im Sinne der Vorschläge des Arbeiterkammertages 
gewährleisten. 

Die Bestimmung des § 22 b entspricht der bishe­
rigen Bestimmung des § 22 Abs. 6 . 

Art. I Z 20 (§ 23 Abs. 1) 

Im Hinblick darauf, daß die Förderungsmaßnah­
men nunmehr im § 10 a angeführt sind, war auch 
eine Änderung dieser Bestimmung edorderlich. 

Art. I Z 21 (§23 a) 

Im Begutachtungsvedahren wurde darauf hingec 

wiesen, daß hinsichtlich der Inanspruchnahme von 
Förderungen und sonstigen Begünstigungen ein 
beträchtliches Informationsdefizit bestünde. Um die­
sen Mangel zumindest zum Teil zu beseitigen, wird 
vorgeschlagen, ähnlich der Regelung im Mutter­
schutzgesetz, die Dienstgeber zu verpflichten, einen 
Abdruck des Invalideneinstellungsgesetzes an einer 
für den Dienstnehmer zugänglichen Stelle aufzule­
gen. 
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Art. 11 

enthält die Bestimmungen über das Inkra,fttreten 
und die Vollzugsklausel. 

Hinsichtlich des Zeitpunktes des Inkrafttretens 
der Novelle wurde dem von verschiedenen Stellen 
im Begutachtungsverfahren geltend gemachten 
Grundsatz, daß Gesetze nicht zurückwirken soll­
ten, Rechnung getragen. 

Die im § 10 Abs. 2 (Art. I Z 9) und im § 12 Abs. 2 
lit. d und e (Art. I Z 14) vorgesehenen Änderungen 

in der Zusammensetzung des Beirates und des Inva­
lidenausschusses sollen erst nach Auslaufen der 
gegenwärtigen Funktionsp~riode Berücksichtigung 
finden. 

Da Prämien und Ausgleichstaxen jeweils erst im 
Herbst des Folgejahres berechnet werden, werden 
- wie auch schon in den bisher zum Invalidenein­
stellungsgesetz ergangenen Novellen - die für 
Ausgleichstaxe und Prämien geltenden Bestimmun­
gen aus verwaltungsäkonomischen Gründen jeweils 
für das gesamte Kalenderjahr angewandt. 
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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung: 

Beschäftigungspflicht 

§ 1. (1) ..... 

(2) Der Bundesminister für soziale Verwaltung kann nach Anhörung des Bei­
rates (§ 10 Abs. 4) die Zahl der nach Abs. 1 zu beschäftigenden Dienstnehmer 
(Pflichtzahl) für bestimmte Gebiete oder WirtSchaftszweige durch Verordnung 
derart abändern, daß, wenn nicht genügend für Invalide geeignete Arbeitsplätze 
zur Verfügung stehen, schon auf je 20 Dienstnehmer oder, wenn bestimmte 
WirtSchaftszweige aus technischen Gründen der Beschäftigungspflicht nicht 
nachkommen können, nur auf je höchstens 50 Dienstnehmer mindestens ein 
Invalider zu beschäftigen ist. Der Bundesminister für soziale Verwaltung kann 
ferner nach Anhörung des Beirates durch Verordnung bestimmen, daß Dienstge­
ber Arbeitsplätze, die sich wegen der Einfachheit und Ungefährlichkeit der 
Arbeitsverrichtungen für Invalide besonders eignen, diesen Invaliden oder 
bestimmten Gruppen von Invaliden vorzubehalten haben. 

(3) .... . 

(4) .... . 

Erfüllung der Beschäftigungspflicht 

§ 5. (1) ..... 

(2) Auf die Pflichtzahl werden mit dem Doppelten ihrer Zahl angerechnet: 
a) Blinde, 
b) die im Abs. 1 angeführten Invaliden vor Vollendung des 19. und nach 

Vollendung des 55. Lebensjahres und 

c) begünstigte Invalide, die überwiegend auf den Gebrauch eines Kranken­
fahrstuhles (Rollstuhles) angewiesen sind. 

Fassung der gegenständlichen Novelle: 

Beschäftigungspflicht 

§1. (1) ..... 

(2) Der Bundesminister für soziale Verwaltung kann nach Anhörung des Bei­
rates (§ 10 Abs. 2) die Zahl der nach Abs. 1 zu beschäftigenden Dienstnehmer 
(Pflichtzahl) für bestimmte Gebiete oder Wirtschaftszweige durch Verordnung 
derart abändern, daß, wenn nicht genügend für Invalide geeignete Arbeitsplätze 
zur Verfügung stehen, schon auf je 20 Dienstnehmer oder, wenn bestimmte 
WirtSchaftszweige aus technischen Gründen der Beschäftigungspflicht nicht 
nachkommen können, nur auf je höchstens 50 Dienstnehmer mindestens ein 
Invalider zu beschäftigen ist. Der Bundesminister für soziale Verwaltung kann 
ferner nach Anhörung des Beirates durch Verordnung bestimmen, daß Dienstge­
ber Arbeitsplätze, die sich für die Beschäftigung von Invaliden besonders eignen, 
diesen Invaliden oder bestimmten Gruppen von Invaliden vorzubehalten haben. 

(3) .... . 

(4) .... . 

Erfüllung der Beschäftigungspflicht 

§ 5. (1) ..... 

(2) Auf die Pflichtzahl werden mit dem Doppelten ihrer Zahl angerechnet: 
a) Blinde; 
b) die im Abs. 1 angeführten Invaliden vor Vollendung des 19. Lebensjahres; 

c) die im Abs. 1 angeführten Invaliden über den in lit. b angeführten Zeit­
punkt hinaus für die Dauer des Ausbildungsverhältnisses; 

d) die im Abs. 1 angeführten Invaliden nach Vollendung des 50. Lebensjah­
res, wenn und insolange ihre Erwerbsfähigkeit infolge einer Gesundheits­
schädigung oder infolge des Zusammenwirkens mehrerer Gesundheits­
schädigungen um mindestens 70 vH gemindert ist; 

e) die im Abs. 1 angeführten Invaliden nach Vollendung des 55. lebensjah­
res; 

f) die im Abs. 1 angeführten Invaliden, die überwiegend auf den Gebrauch 
eines Krankenfahrstuhles (Rollstuhles) angewiesen sind. 
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Geltende Fassung: 

(3) Inhaber einer Amtsbescheinigung oder eines Opferausweises gemäß § 4 
des Opferfürsorgegesetzes, BGBL Nr. 183/1947, sind auf die Pflichtzahl anzu­
rechnen, nach Vollendung des 55. Lebensjahres mit dem Doppelten ihrer Zahl. 

(4) Dienstgebern, die Arbeitsaufträge an Einrichtungen, in deneJ? überwiegend 
Schwerbehinderte tätig sind, erteilen, sind 30 vH des Jahresrechnungsbetrages 
der Aufträge auf die Summe der für das entsprechende Kalenderjahr vorzu­
schreibenden Ausgleichstaxe anzurechnen. Die Nachweise hiefür sind bis zum 
1. Mai jeden Jahres für das vorhergegangene Kalenderjahr dem Landesinvali­
denamt vorzulegen. 

Förderungsmaßnahmen· 

§ 6. (1) ..... 

(2) Hiezu können nach Maßgabe der Richtlinien (Abs. 3) aus den Mitteln des 
Ausgleichstaxfonds (§ 10 Abs. 1) Zuschüsse oder Darlehen gewährt werden, und 
zwar insbesondere 

a) zu den Kosten der durch die Behinderung bedingten technischen Arbeits­
hilfen; 

b) zur Schaffung von Arbeitsplätzen, die für begünstigte Invalide besonders 
geeignet sind, wenn hiedutch die Einstellung weiterer begünstigter Invali­
der gesichert wird; 

c) zu den Lohnkosten für beschäftigte begünstigte Invalide, welche infolge 
ihrer Behinderung die volle Leistungsfähigkeit nicht zu erreichen vermö­
gen; 

d) zu den Beiträgen für eine Höherversicherung (§ 20 Abs. 3 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes), wenn der begünstigte Invalide aus dem 
Grunde der Invalidität seinen Arbeitsplatz wechselt und ein verringertes 
Entgelt bezieht; 

e) für die Ein-, Um- oder Nachschulung, zur beruflichen Weiterbildung 
sowie Arbeitserprobung; 

f) zu den sonstigen Kosten, die nachweislich mit dem Antritt oder der Aus­
übung einer Beschäftigung verbunden und vom begünstigten Invaliden zu 
tragen sind; 

Fassung der gegenständlichen Novelle: 

(3) Inhaber einer Amtsbescheinigung oder eines Opferausweises gemäß § 4 
des Opferfürsorgegesetzes, BGBl. Nr. 183/1947, sind auf die Pflichtzahl anzu­
rechnen, vor Vollendung des 19. und nach Vollendung des 55. Lebensjahres mit 
dem Doppelten ihrer Zahl. 

(4) Dienstgebern, die Arbeitsaufträge an Einrichtungen, in denen überwiegend 
Schwerbehinderte tätig sind, erteilen, sind 30 vH des Jahresrechnungsbetrages 
der Aufträge auf die Summe der für das entsprechende Kalenderjahr vorzu­
schreibenden Ausgleichstaxe anzurechnen. Übersteigt der anzurechnende Betrag 
die vorzuschreibende Ausgleichstaxe, so gebührt der übersteigende Betrag als 
Prämie. Die Nachweise hiefür sind bis zum 1. Mai jeden Jahres fürdas vorherge­
gangene Kalenderjahr dem Landesinvalidenamt vorzulegen. 

Förderungsmaßnahmen 

§ 6. (1) ..... 

(2) Nach Maßgabe der Richtlinien (Abs. 3) können aus den Mitteln des Aus­
gleichstaxfonds (§ 10 Abs. 1) Zuschüsse oder Darlehen gewährt werden, und 
zwar insbesondere 

a) zu den Kosten der durch die Behinderung bedingten technischen Arbeits­
hilfen; 

. b) zur Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen, die sich für begün­
stigte Invalide besonders eignen; 

c) zu den Lohn- und Ausbildungskosten für beschäftigte begünstigte Invalide 
(§ 2 Abs. 1 und 3), welche infolge ihrer Behinderung entweder die vc;>lle 
Leistungsfähigkeit nicht zu erreichen vermögen oder deren Arbeits- oder 
AusbiIdungsplatz ohne die Gewährung von Leistungen aus dem 
Ausgleichstaxfonds gefährdet wäre; 

d) zu den Beiträgen für eine Höherversicherung (§ 20 Abs. 3 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes), wenn der begünstigte Invalide aus dem 
Grunde der Invalidität seinen Arbeitsplatz wechselt und ein verringertes 
Entgelt bezieht; 

e) für die Ein-, Um- oder Nachschulung, zur beruflichen Weiterbildung 
sowie zur Arbeitserprobung; 

f) zu den sonstigen Kosten, die nachweislich mit dem Antritt oder der Aus­
übung einer Beschäftigung verbunden sind; 

-'" 

..­-o 
~ 

t 
!XI 
~. 

er 
::l 

1104 der B
eilagen X

V
. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
16 von 29

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Geltende Fassung: 

g) zur Gründung einer den Lebensunterhalt sichernden selbständigen 
Erwerbstätigkeit bis zur Höhe von 100000 S wenn begünstigte Invalide 
infolge der Behinderung eine unselbständige Erwerbstätigkeit nicht aus­
zuüben vermögen. 

(3) Der Bundesminister für soziale Verwaltung als Vertreter des Ausgleichs­
taxfonds hat als Grundlage fur die Gewährung von Zuschüssen oder Darlehen 
nach Anhörung des Beirates (§ 10 Abs.4) Richtlinien, insbesondere über die 
Höhe und die Dauer der Zuwendungen unter Bedachtnahme auf die Leistungs­
und Eingliederungsfähigkeit des begünstigten Invaliden, die besondere Eignung 
eines Arbeitsplatzes für die Beschäftigung begünstigter Invalider, auf den Nut­
zen, der sich für den Dienstgeber aus der Durchführung der Maßnahmen ergibt, 
auf die finanziellen Möglichkeiten des Unternehmens und auf gleichartige Lei­
stungen nach anderen Bundes- oder Landesgesetzen zu erlassen. Diese Richtli­
nien sind im ,,Amtsblatt zur Wiener Zeitung" kundzumachen. 

(4) ..... 

(5) Die Leistung von einmaligen Zuschüssen, laufenden Zuschüssen oder Dar­
lehen, die den Jahresbetrag von 150000 S nicht übersteigen, wird dem örtlich 
zuständigen Landesinvalidenamt übertragen. Dieses hat nach Klärung des Sach­
verhaltes ein Team anzuhören, dem je ein Vertreter des Landesinvalidenamtes, 
des Landesarbeitsamtes, des jeweiligen Bundeslandes (Behindertenhilfe), der 
Kammer für Arbeiter und Angestellte sowie der Kammer der gewerblichen Wirt­
schaft des jeweiligen Bundeslandes als ständige Mitglieder angehören. Je nach 
Sachlage sind erforderlichenfalls Vertreter der Sozialversicherungsträ.ger sowie 
Sachverständige des ä.rztlichen Dienstes der Landesinvalidenämter, des psycho­
logischen Dienstes der Arbeitsmarktverwaltung, der Arbeitsinspektion, der Land­
wirtschaftskammer und der Landesarbeiterkammer beizuziehen. 

(6) Anlä.ßlich der Gewährung eines Zuschusses ist zu vereinbaren, daß der 
Empfänger des Zuschusses, der den Bezug vorsätzlich oder grob fahrlässig durch 
unwahre Angaben oder Verschweigung maßgeblicher Tatsachen herbeigeführt 
hat, zum Ersatz des unberechtigt Empfangenen verpflichtet ist. Sinngemäß ist 
auch bei Gewä.hrung eines Darlehens vorzugehen. 

Kündigung 

§8.(1) .... . 

(2) .... . 

Fassung der gegenständlichen Novelle: 

g) zur Gründung einer den Lebensunterhalt sichernden selbständigen 
Erwerbstä.tigkeit bis zur Höhe des dreihundertfachen Betrages der Aus­
gleichstaxe (§ 9 Abs. 2), wobei jedoch der Zuschußbetrag 100000 S nicht 
übersteigen darf. 

(3) Der Bundesminister für soziale Verwaltung als Vertreter des Ausgleichs­
taxfonds hat als Grundlage für die Gewährung von Zuschüssen oder Darlehen 
(Abs. 2) nach-Anhörung des' Beirates (§ 10 Abs. 2) Richtlinien, insbesondere über 
die Höhe und die Dauer der Zuwendungen unter Bedachtnahme auf die lei­
stungs- und Eingliederungsfähigkeit des begünstigten Invaliden, die besondere 
Eignung eines Arbeitsplatzes für die Beschäftigung begünstigter Invalider, auf 
den Nutzen, der sich für den Dienstgeber aus der Durchführung der Maßnah­
men ergibt, auf die finanziellen Möglichkeiten des Unternehmens und auf 
gleichartige Leistungen nach anderen Bundes- oder Landesgesetzen zu erlassen. 
Diese Richtlinien sind im ,,Amtsblatt zur Wiener Zeitung" kundzumachen. 

(4) ..... 

(5) Die Leistung von einmaligen Zuschüssen, laufenden Zuschüssen oder Dar~ 
lehen, die den Jahresbetrag von 150000 S nicht übersteigen, wird dem örtlich 
zuständigen Landesinvalidenamt übertragen. Dieses hat nach Klärung des Sach­
verhaltes ein Team anzuhören, dem je ein Vertreter des Landesinvalidenamtes, 
des Landesarbeitsamtes, des jeweiligen Bundeslandes (Behindertenhilfe), der 
Kammer für Arbeiter und Angestellte sowie der Kammer der gewerblichen Wirt­
schaft des jeweiligen Bundeslandes als stä.ndige Mitglieder angehören. Je nach 
Sachlage sind erforderlichenfalls Vertreter der Sozialversicherungsträger sowie 
Sachverstä.ndige des ä.rztlichen Dienstes der Landesinvalidenämter, des psycho~ 
logischen Dienstes der Arbeitsmarktverwaltung, der Arbeitsinspektion, der Land­
wirtschaftskammer und der Landarbeiterkammer beizuziehen. 

Hat zu entfallen. 

Kündigung 

§ 8. (1) .... . 

(2) .... . 
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Geltende Fassung: 

(3) Abs. 2 findet auf das Dienstverhältnis eines begünstigten Invaliden keine 
Anwendung,. soweit ihm als Mitglied des Betriebsrates Ougendvertrauensrates) 
bzw. als Personalvertreter der besondere Kündigungsschutz auf Grund der 
§§ 120 und 121 des Arbeitsverfassungsgesetzes bzw. der in Ausführung der 
§§ 193 bis 195 des Landarbeitsgesetzes in der Fassung des BundesgesetzesBGBl. 
Nr.78211974, erlassenen landesrechtlichen Vorschriften oder § 27 Abs.2 des 
Bundes-Personalvertretungsgesetzes und ähnlicher landesrechtlicher V orschrif­
ten zusteht. 

§ 9. (1) 

(2) 

(3) 

Ausgleichstaxe 

(4) Dienstgeber, die mehr begünstigte Invalide beschäftigen, als ihrer Einstel­
lungspflicht (§ 1 Abs. 1 bzw. Abs. 2) entspricht, erhalten für jeden über die 
Pflichtzahl hinaus beschäftigten begünstigten Invaliden (§ 5 Abs. 1) eine Prämie 
in halber Höhe der nach Abs. 2 festgesetzten Ausgleichstaxe. 

(5) Über die Zuerkennung einer Prämie hat das Landesinvalidenamt in Fällen, 
in denen die Berechnung der Ausgleichstaxe unter Bedachtnahme auf § 16 Abs. 5 
und 6 erfolgt, amtswegig, in den übrigen Fällen über Antrag des Dienstgebers zu 
entscheiden. Der Antrag kann nur binnen drei Jahren vom Ende des Kalender­
jahres an, für das die Prämie begehrt wird, eingebracht werden. 

Ausgleichstaxfonds 

§ 10. (1) Beim Bundesministerium für soziale Verwaltung wird der mit Rechts­
persönlichkeit ausgestattete und vom Bundesminister für soziale Verwaltung ver­
tretene Ausgleichstaxfonds gebildet. Dem Fonds fließen die Ausgleichstaxen (§ 9 
Abs. 2) sowie sonstige Zuwendungen zu. 

Fassung der gegenständlichen Novelle: 

(3) Abs.2 findet auf das Dienstverhältnis eines begünstigten Invaliden keine 
Anwendung, soweit ihm als Mitglied des Betriebsrates Ougendvertrauensrates) 
bzw. als Personalvertreter der besondere Kündigungsschutz auf Grund der 
§§ 120 und 121 des Arbeitsverfassungsgesetzes bzw. der in Ausführung der 
§§ 193 und 194 des Landarbeitsgesetzes, BGBl. Nr. 140/1948, erlassenen landes­
rechtlichen Vorschriften oder § 27 Abs. 2 des Bundes-Personalvertretungsgeset­
zes und ähnlicher landesrechtlicher Vorschriften zusteht. 

§ 9. (1) 

(2) 

(3) 

Ausgleichstaxe 

(4) Dienstgeber, die mehr begünstigte Invalide beschäftigen, als ihrer Einstel­
lungspflicht (§ 1 Abs. 1 bzw. 2 und § 4) entspricht, erhalten für jeden über die 
Pflichtzahl hinaus beschäftigten begünstigten Invaliden (§ 5 Abs. 1) eine Prämie 
in halber Höhe der nach Abs. 2 festgesetzten Ausgleichstaxe. Dienstgeber, die 
nicht einstellungspflicht sind, erhalten eine Prämie in gleicher Höhe für jeden 
beschäftigten begünstigten Invaliden (§ 5 Abs. 1). 

(5) Dienstgeber erhalten für jeden beschäftigten, in Ausbildung stehenden 
begünstigten Invaliden (§ 2 Abs. 3) eine Prämie in Höhe der nach Abs. 2 festge­
setzten Ausgleichstaxe. 

(6) Über die Zuerkennung einer Prämie nach Abs. 4 und 5 hat das Landesin­
validenamt in Fällen, in denen die Berechnung der Ausgleichstaxe unter Bedacht-

. nahme auf § 16 Abs. 5 und 6 erfolgt, von Amts wegen, in den übrigen Fällen über 
Antrag des Dienstgebers zu entscheiden. Der Antrag kann nur binnen drei Jah­
ren vom Ende des Kalenderjahres an, für das die Prämie begehrt wird, "einge­
bracht werden. 

Ausgleichstaxfonds 

§ 10. (1) Beim Bundesministerium für soziale Verwaltung wird der Ausgleichs­
taxfonds gebildet. Er hat Rechtspersönlichkeit und wird vom Bundesminister für 
soziale Verwaltung vertreten. Dem Fonds fließen die Ausgleichstaxen (§ 9 
Abs. 2) sowie sonstige Zuwendungen zu. 
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Geltende Fassung: 

(2) Die Mittel des Ausglei~hstaxfonds sind insbesondere für Zwecke der Für­
sorge für begünstigte Invalide, für die Gewährung von Zuschüssen oder Darle­
hen für Förderungsmaßnahmen (§ 6), für Prämien (§ 9 Abs. 4), für die Gewäh­
rung von Zuschüssen oder Darlehen zur Errichtung, den Ausbau, die Ausstat­
tung und den laufenden Betrieb von geschützten Werkstätten (§ 11), für Infor­
mation und Forschung betreffend die beruflichen und sozialen Angelegenheiten 
der nach diesem Bundesgesetz begünstigten Personen, für den Ersatz der Reise­
kosten gemäß § 14 Abs.4 sowie für Zwecke der Fürsorge für die nach dem 
Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 und dem Heeresversorgungsgesetz Versor­
gungsberechtigten und deren Kinder sowie für die nach dem Opferfürsorgege­
setz versorgungsberechtigten Personen (§ 6 Z 5 Opferfürsorgegesetz) zu ver­
wenden. Ferner können in besonderen Härtefällen Fürsorgeleistungen aus den 
Mitteln des Ausgleichstaxfonds an Behinderte, die österreichische Staatsbürger 
sind, nach Maßgabe der im § 6 Abs. 2 angeführten Leistungen gewährt werden, 
wenn die Minderung der Erwerbsfähigkeit weniger als 50 vH jedoch mindestens 
30 vH beträgt und Hilfe für .die Erlangung, Sicherung und Erhaltung eines 
Arbeitsplatzes erforderlich ist. Beträgt die Minderung der Erwerbsfähigkeit min­
destens 50 vH und gehört der Behinderte wegen der noch nicht abgeschlossenen 
Berufsausbildung nicht zum Kreis der begünstigten Invaliden, können Beihilfen 
zur beruflichen Rehabilitation gewährt werden, wenn der Behinderte auf Grund 
bundesgesetzlicher Vorschriften oder, soweit auch finanzielle Mittel des Landes 
für gemeinsame Maßnahmen zur Verfügung gestellt werden, auch auf Grund 
landesgesetzlicher Vorschriften von einem Rehabilitationsträger eine berufliche 
Ausbildung zum Zwecke der Wiedergewinnung bzw. Erhöhung der Erwerbsfä­
higkeit erhält oder zur beruflichen Rehabilitation Beihilfen nach dem Arbeits­
marktförderungsgesetz, BGBl. Nr. 31/1969, bezieht. 

(3) Auf die Gewährung von Zuschüssen (mit Ausnahme der Prämien), Darle­
hen oder sonstigen Zuwendungen aus den Mitteln des Ausgleichstaxfonds 
besteht kein Rechtsanspruch. 

( 4) Der Ausgleichstaxfonds wird vom Bundesminister für soziale Verwaltung 
unter Anhörung eines Beirates verwaltet. Dieser Beirat besteht aus dem V orsit­
zenden, zwei Vertretern der organisierten Kriegsopfer, je einem Vertreter der 
Unfallversehrten, der Opferbefürsorgten und der Zivilinvaliden sowie je drei 
Vertretern der Dienstnehmer und Dienstgeber. Den Vorsitz führt der Bundesmi­
nister für soziale Verwaltung oder ein von ihm bestimmter rechtskundiger Beam­
ter aus dem Stande des Bundesministeriums für soziale Verwaltung. 

Fassung der gegenständlichen Novelle: 

(2) Der Ausgleichstaxfonds wird vom Bundesminister für soziale Verwaltung 
unter Anhörung eines Beirates verwaltet. Dieser Beirat besteht aus dem V orsit­
zenden, zwei Vertretern der organisierten Kriegsopfer, zwei Vertretern der 
Zivilinvaliden und einem Vertreter der Opferbefürsorgten sowie je drei Vertre­
tern der Dienstnehmer und Dienstgeber. Den Vorsitz führt der Bundesminister 
für soziale Verwaltung oder ein von ihm bestimmter rechtskundiger Beamter aus 
dem Stande des Bundesministeriums für soziale Verwaltung. 
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Geltende Fassung: 

(5) Die im Abs. 4 genannten Mitglieder des Beirates sowie die gleiche Zahl 
von Ersatzmitgliedern werden vom Bundesminister für soziale Verwaltung" für 
die Dauer von vier Jahren auf Grund von Vorschlägen berufen, die von den zur 
Vertretung der Interessen der Invaliden gebildeten Organisationen bzw. von den 
in Betracht kommenden Interessenvertretungen zu erstatten sind. Die V or­
schläge für die Bestellung der Dienstgebervertreter erstatten für je ein Mitglied 
und ein Ersatzmitglied die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft, die Prä­
sidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs und die Vereini­
gung Österreichischer Industrieller. Die Vorschläge für die Bestellung der 
Dienstnehmervertreter erstatten für je ein Mitglied und ein Ersatzmitglied der 
Österreichische Arbeiterkammertag, der Österreichische Landarbeiterkammer­
tag und der Österreichische Gewerkschaftsbund. Zur Erstattung der Vorschläge 
für die Berufung der Vertreter der organisierten Kriegsopfer und der Zivilbehin­
derten sind nur die jeweils im Invalidenfürsorgebeirat (Bundesgesetz vom 3. Juli 
1946, über die Errichtung eines Invalidenfürsorgebeirates, BGBI. Nr. 144) vertre­
tenen Vereinigungen berufen. Hinsichtlich der Auf teilung des Vorschlagsrechtes 
auf die Vereinigung der Kriegsopfer, Unfallversehrten, Opferbefürsorgten und 
Zivilinvaliden ist § 4 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Errichtung eines Invali-

. denfürsorgebeirates sinngemäß anzuwenden. Die Vereinigungen sind durch 
öffentliche Bekanntmachung im ,,Amtsblatt zur Wiener Zeitung" auf die Aus­
übung des Vorschlagsrechtes aufmerksam zu machen. 

(6) Der Bundesminister für soziale Verwaltung hat die Mitglieder des Beirates 
von ihrer Funktion zu entheben, wenn sie darum ansuchen, wenn eine der für 
ihre Bestellung erforderlichen Voraussetzungen nicht mehr gegeben ist oder 

. wenn sie die Pflichten ihres Amtes gröblich vernachlässigen, im letzteren Falle 
nach Anhörung der Interessenvertretung, auf deren Vorschlag das Mitglied 
bestellt worden ist. Die Mitgliedschaft im Beirat ist ein unbesoldetes Ehrenamt. 
Den Mitgliedern gebührt der Ersatzoder notwendigen Fahrtkosten-und des nach­
gewiesenen Verdienstentganges. 

(7) Der Beirat wird vom Bundesminister für soziale Verwaltung zu den Sit­
zungen einberufen. Die Einladungen sollen mit der Tagesordnung den Mitglie­
dern des Beirates spätestens acht Tage vor der Sitzung zugestellt werden. Der 
Beirat tagt in nichtöffentlicher Sitzung; er ist beschlußfähig, wenn mindestens 
die Hälfte der geladenen Mitglieder anwesend ist. Die Beschlüsse des" Beirates 
werden mit Stimmenmehrheit gefaßt. Der Vorsitzende gibt seine Stimme zuletzt 
ab; bei Stimmengleichheit entscheidet seine Stimme. Über die Sitzung des Beira­
tes ist eine Niederschrift aufzunehmen, die alle Beschlüsse im Wortlaut, die 

--_ .. _. ---~~-

Fassung der gegenständlichen Novelle: 

(3) Die im Abs. 2 genannten Mitglieder des Beirates sowie die gleiche Zahl 
von Ersatzmitgliedern werden vom Bundesminister für soziale Verwaltung für 
die Dauer von vier Jahren auf Grund von Vorschlägen berufen, die von den zur 
Vertretung der Interessen der Invaliden gebildeten Organisationen bzw. von den 
in Betracht kommenden Interessenvertretungen zu erstatten sind. Die Vor­
schläge für die Bestellung der Dienstgebervertreter erstatten für je ein Mitglied 
und ein Ersatzmitglied die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft, die Prä­
sidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs und die Vereini­
gung Österreichischer Industrieller. Die Vorschläge für die Bestellung der 
Dienstnehmervertr.eter erstatten für je ein Mitglied und ein Ersatzmitglied der 
Österreichische Arbeiterkammertag, der Österreichische Landarbeiterkammer­
tag und der Österreichische Gewerkschaftsbund. Zur Erstattung der Vorschläge 
für die Berufung der Vertreter der organisierten Kriegsopfer und Zivilinvaliden 
sind nur die jeweils im Invalidenfürsorgebeirat (Bundesgesetz vom 3. Juli 1946 
über die Errichtung eines Invalideniürsorgebeirates, BGBL Nr. 144) vertretenen 
Vereinigungen berufen. Hinsichtlich der Auf teilung des Vorschlagsrechtes auf 
die Vereinigungen der Kriegsopfer, Opferbefürsorgten und Zivilinvaliden ist § 4 
Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Errichtung eines Invalidenfürsorgebeirates 
sinngemäß anzuwenden. Die Vereinigungen sind durch öffentliche Bekanntma~ 
chung im ,,Amtsblatt zur Wiener Zeitung" auf die Ausübung des V orschlags­
rechtes aufmerksam zu machen. 

(4) Der Bundesministedür soziale Verwaltung hat die Mitglieder des Beirates 
von ihrer Funktion zu entheben, wenn sie darum ansuchen, wenn eine der für 
ihre Bestellung erforderlichen Voraussetzungen nicht mehr gegeben ist oder 
wenn sie die Pflichten ihres Amtes gröblich vernachlässigen, im letzteren Falle 
nach Anhörung der Interessenvertretung, auf deren Vorschlag das Mitglied 
bestellt worden ist. Die Mitgliedschaft im Beirat ist ein unbesoldetes Ehrenamt. 
Den Mitgliedern gebührt der Ersatz der notwendigen Fahrtkosten und des nach­
gewiesenen Verdienstentganges. 

(5) Der Beirat wird vom Bundesminister für soziale Verwaltung zu den Sit­
zungen einberufen. Die Einladungen sollen mit der Tagesordnung den Mitglie­
dern des Beirates spätestens acht Tage vor der Sitzung zugestellt werden. Der 
Beirat tagt in nichtöffentlicher Sitzung; er ist beschlußfähig, wenn mindestens 
die Hälfte der geladenen Mitglieder anwesend ist. Die Beschlüsse des Beirates 
werden mit Stimmenmehrheit gefaßt. Der Vorsitzende gibt seine Stimme zuletzt' 
ab; bei Stimmengleichheit entscheidet seine Stimme. Über die Sitzung des Beira­
tes ist eine Niederschrift aufzunehmen, die alle Beschlüsse im Wortlaut, die 
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Geltende Fassung: 

Ergebnisse der Abstimmungen und den wesentlichen Verlauf der Verhandlungen 
zu enthalten hat; eine Abschrift ist den Mitgliedern des Beirates zu übersenden. 

(8) Für die dem Bund aus der Verwaltung des Ausgleichstaxfonds entstehen­
den Kosten hat der Ausgleichstaxfonds dem Bunde jährlich einen Pauschalbetrag 
von 0,75vH der jeweils' im Vorjahr eingegangenen Ausgleichstaxen zu ersetzen. 

Fassung der gegenständlichen Novelle: 

Ergebnisse der Abstimmungen und den wesentlichen Verlauf der Verhandlungen 
zu enthalten hat; eine Abschrift ist den Mitgliedern des Beirates zu übersenden. 

(6) Für die dem Bund aus der Verwaltung des Ausgleichstaxfonds entstehen­
den Kosten hat der Ausgleichstaxfonds dem Bunde jährlich einen Pauschalbetrag 
von 0,75 vH der jeweils im Vorjahr eingegangenen Ausgleichstaxen zu ersetzen. 

Verwendung der Mittel des Ausgleichstaxfonds 

§ 10 a. (1) Die Mittel des Ausgleichstaxfonds sind insbesondere zu verwenden 
für 

a) Zwecke der Fürsorge für die im Sinne dieses Bundesgesetzes begünstigten 
Invaliden (§ 2 Abs. 1 und 3) und die in den Abs.2 und 3 angeführten 
Behinderten; 

b) Zwecke der Fürsorge für die nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz, 
BGBI. Nr. 15211957, und Heeresversorgungsgesetz, BGBI. Nr. 27/1964, 
versorgungsberechtigten Personen und deren Kinder sowie für die nach 
dem Opferfürsorgegesetz Versorgungsberechtigten (§ 6 Z 5 Opferfürsor­
gegesetz, BGBl: Nr. 183/1947); 

c) die Gewährung von Zuschüssen und Darlehen zur Errichtung, den Aus­
bau, die Ausstattung und den laufenden Betrieb von geschützten Werkstät­
ten (§ 11), von Ausbildungseinrichtungen (§ 11 a) sowie von sonstigen zur 
Vorbereitung von Behinderten auf eine berufliche Eingliederung geeigne­
ten Einrichtungen; 

d) die Gewährung von Zuschüssen und Darlehen für Maßnahmen nach § 6 
Abs.2; 

e) Information und Forschung betreffend die beruflichen und sozialen Ange-
legenheiten von Behinderten oder von Behinderung bedronten Personen; 

f) Prämien für Dienstgeber (§ 5 Abs. 4 und § 9 Abs. 4 und 5); 
g) Ersatz von Reisekosten (§ 14 Abs. 6). 

(2) Die im Abs. 1 lit a und d aufgeZählten Hilfen können auch Behinderten, 
die österreichische Staatsbürger sind, gewährt werden, deren· Minderung der 
Erwerbsfähigkeit weniger also 50 vH, jedoch mindestens 30 vH beträgt, wenn 
diese ohne solche Hilfsmaßnahmen einen Arbeitsplatz nicht erlangen oder beibe­
halten können. 

(3) Behinderte, die österreichische Staatsbürger sind, die das 15. Lebensjahr 
überschritten haben, deren Minderung der Erwerbsfähigkeit mindestens 50 vH 
beträgt und die nicht dem im § 2 Abs. 3 angeführten Personenkreis_ angehören, 
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§ 11. (1) ..... 

(2) ..... 

(3)~~. : .. 

Geltende Fassung: 

Geschützte Werkstätten 

(4) Die Förderung einer im Abs. 1 genannten Werkstätte aus Mitteln des Aus­
gleichstaxfonds kann insbesondere erfolgen,wenn 

a) die beschäftigten begünstigten Invaliden nach dem Kollektivvertrag der 
jeweiligen Sparte, in der sie beschäftigt sind, entlohnt werden und nach 
den Bestimmungen des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes als Voll­
versicherte pflichtversichert sind; 

Fassung der gegenständlichen Novelle: 

können Hilfen nach Abs. 1 lit. a dann gewährt werden; wenn ohne diese Hilfs­
rnaßnahmen die Aufnahme oder Fortsetzung einer Schul- oder Berufsausbildung 
gefährdet wäre. 

(4) Auf die Gewährung von Zuschüssen (mit Ausnahme der Prämien), Darle­
hen oder sonstigen Zuwendungen aus den Mitteln des Ausgleichstaxfonds 
besteht kein Rechtsanspruch. Bewilligte Geldleistungen sind auf offene Forde­
rungen des Ausgleichstaxfonds gegen den Leistungsempfänger anzurechnen. 

(5) Anläßlich der Gewährung eines Zuschusses aus den Mitteln des 
Ausgleichstaxfonds ist zu vereinbaren, daß der Empfänger des Zuschusses zum 
Ersatz des unberechtigt Empfangenen verpflichtet ist, wenn 

a) er wesentliche Umstände verschwiegen oder unwahre Angaben gemacht 
hat, 

b) das geförderte Vorhaben nicht oder aus seinem Verschulden nicht zeitge­
recht durchgeführt wird, 

c) er den Zuschuß widmungswidrig verwendet hat oder Bedingungen aus sei­
nem Verschulden nicht eingehalten wurden, 

d) er die Überprüfung der widmungsgemäßen Verwendung des Zuschusses 
vereitelt hat. 

Sinngemäß ist auch bei Gewährung eines Darlehens oder einer sonstigen 
Zuwendung aus dem Ausgleichstaxfonds vorzugehen. Die Verpflichtung zum 
Ersatz trifft den gesetzlichen Vertreter, wenn er an einer der in den lit. abis d 
umschriebenen Handlungen mitgewirkt hat. 

§ 11. (1) 

(2) 

(3) 

Geschützte Werkstätten 

(4) Die Förderung einer im Abs. 1 genannten Werkstätte aus Mitteln des Aus­
gleichstaxfonds kann insbesondere erfolgen, wenn 

a) die beschäftigten begünstigten Invaliden nach dem Kollektivvertrag der 
jeweiligen Sparte, in der sie beschäftigt sind, entlohnt werden und nach 
den Bestimmungen des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes als V 011-
versicherte pflichtversichert sind; 
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Geltende Fassung: 

b) die geschützte Werkstätte in baulicher und personeller Hinsicht die V or­
aussetzungen erfüllt, die eine wirtschaftliche Führung zulassen; 

c) durch begleitende Dienste die medizinische, soziale, heilpädagogische und 
psychologische Betreuung der beschäftigten Behinderten sichergestellt.ist; 

d) Möglichkeiten für Arbeitserprobung und Arbeitstraining vorgesehen sind; 
e) sich der Rechtsträger der geschützten Werkstätte verpflichtet, diese nach 

den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu führen; 
f) sich der Rechtsträger der geschützten Werkstätte ferner verpflichtet, im 

Falle einer Förderung durch den Ausgleichstaxfonds die von diesem Fonds 
zur Verfügung gestellten einheitlichen Grundlagen für Verrechnung und 
Buchführung anzuwenden und dem Fonds alljährlich die Bilanz sowie die 
Finanzierungs'pläne für das Folgejahr vorzulegen. 

(5) .... . 

(6) .... . 

Fassung der gegenständlichen Novelle: 

b) die geschützte Werkstätte in baulicher und personeller Hinsicht die Vor­
aussetzungen erfüllt, die eine wirtschaftliche Führung zulassen; 

c) durch begleitende Dienste die medizinische, soziale, heilpädagogische und 
psychologische Betreuung der beschäftigten Behinderten sichergestellt ist; 

d) Möglichkeiten für Arbeitserprobung und Arbeitstraining vorgesehen sind; 
e) sich der Rechtsträger der geschützten Werkstätte verpflichtet, diese nach 

den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu führen; 
f) sich der Rechtsträger der geschützten Werkstätte ferner verpflichtet, im 

Falle einer Förderung durch den Ausgleichstaxfonds die von diesem Fonds 
zur Verfügung gestellten einheitlichen Grundlagen für Verrechnung und 
Buchführung anzuwenden, dem Fonds alljährlich die Bilanz sowie die 
Finanzierungspläne für das Folgejahr vorzulegen und den vom Fonds 
namhaft gemachten Vertretern Einsicht in alle Bücher und Unterlagen zu 
gewähren. . 

(5) 

(6) 

(7) Bei Aufträgen im Bereich der Bundesverwaltung, die von geschützten 
Werkstätten im Sinne dieses Bundesgesetzes ausgeführt werden können, sind 
diese Werkstätten in jedem Fall zur AnbotsteIlung einzuladen bzw. von ihnen 
Angebote einzuholen. 

Ausbildungseinrichtungen 

§ 11 a. (1) Ausbildungseinrichtungen im Sinne dieses Bundesgesetzes sind Ein­
richtungen gemäß § 30 des Berufsausbildungsgesetzes, BGBI. Nr. 14211969, die 
Behinderte (§ 10 a Abs. 3) in einem Lehrberuf ausbilden. 

(2) Der Bundesminister für soziale Verwaltung ist ermächtigt, Richtlinien über 
Art und Höhe der Förderung aus den Mitteln des Ausgleichstaxfonds für die 
Ausbildungseinrichtungen nach Abs. 1 zu erlassen. Die Richtlinien haben insbe­
sondere Angaben über die besonderen Anforderungen an das Ausbildungsperso­
nal, die besonderen Voraussetzungen hinsichtlich des Baues und der Ausstattung 
der Ausbildungseinrichtung sowie Auflagen hinsichtlich der medizinisch\!n, 

,sozialen, heilpädagogischen und psychologischen Betreuung der in Ausbildung 
befindlichen Behinderten zu enthalten. 
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Gel t end e Fa s s u n g: 

Invalidenausschuß 

§ 12. (1) ..... 

(2) Der Invalidenausschuß besteht aus: 
. a) dem Leiter des Landesinvalidenamtes oder einem von ihm bestimmten 

Beamten aus dem Stand des Landesinvalidenamtes als Vorsitzenden; 
b) einem Vertreter des örtlich zuständigen Landesarbeitsamtes; 
c) je einem Vertreter der Dienstnehmer und Dienstgeber; 
d) zwei Vertretern der organisierten Kriegsbeschädigten; 

e) je einem Vertreter der Unfallversehrten, Opferbefürsorgten und Zivilinva­
liden. 

(3) bis (9) ..... 

Nachweis der Begünstigung 

§ 14. (1) Als Nachweis für die Zugehörigkeit zum Kreis der begünstigten 
Invaliden gilt der letzte rechtskräftige Bescheid über die Einschätzung des Gra­
des der Minderung der Erwerbsfähigkeit mit mindestens 50 vH 

a) eines Landesinvalidenamtes (der Schiedskommission), 
b) eines Trägers der gesetzlichen Unfallversicherung (bzw. das Urteil des 

Schiedsgerichtes der Sozialversicherung), 

c) eines Landeshauptmannes (des Bundesministeriums für soziale Verwal­
tung) in Verbindung mit der Amtsbescheinigung gemäß § 4 des. Opferfür­
sorg(!gesetzes .... 

sowie der letzte rechtskräftige Bescheid über die Zuerkennung einer Blindenbei~ 
hilfe oder der Ausweis gemäß § 14 a. 

(2) Liegt ein Nachweis im Sinne des Abs. 1 nicht vor, hat auf Antrag das ört­
lich zuständige Landesinvalidenamt unter Mitwirkung von ärztlichen Sachver- . 
ständigen die Höhe des Grades der Minderung der Erwerbsfähigkeit einzuschät­
zen und bei Zutreffen der im § 2 Abs. 1 angeführten Voraussetzungen die Zuge­
hörigkeit zum Kreis der begünstigten Invaliden sowie den Grad der Minderung 
der ErwerbsfähigkeidestZustellen. Die Begünstigungen nach diesem Bundesge­
setz werden mit dem Zutreffen der Voraussetzungen, frühestens jedoch mit dem 
Ersten des Monates wirksam, in dem der Antrag eingebracht worden ist. Bei der 

Fassung der gegenständlichen Novelle: 

Invalidenausschuß 

§ 12. (1) ..... 

(2) Der Invalidenausschuß besteht aus: 
a) dein Leiter des Landesinvalidenamtes oder einem von ihm bestimmten 

Beamten aus dem Stand des Landesinvalidenamtes als Vorsitzenden; 
b) einem Vertreter des örtlich zuständigen Landesarbeitsamtes; 
c) je einem Vertreter der Dienstnehmer und Dienstgeber; 
d) je zwei Vertretern der organisierten Kriegsbeschädigten und der ZiviIinva­

liden; 
e) einem Vertreter der Opferbefürsorgten. 

(3) bis (9) ..... 

Nachweis der Begünstigung 

§ 14. (1) Als Nachweis für die Zugehörigkeit zum Kreis der begünstigten 
Invaliden gilt der letzte rechtskräftige Bescheid über die Einschätzung des Gra­
des der Minderung der Erwerbsfähigkeit mit mindestens 50 vH 

a) eines Landesinvalidenamtes (der Schiedskommission), 
b) eines Trägers der gesetzlichen Unfallversicherung (bzw. das Urteil des 

Schiedsgerichtes der Sozialversicherung oder des Oberlandesgerichtes 
Wien), 

c) eines Landeshauptmannes (des Bundesministers für soziale Verwaltung) in 
Verbindung mit der Amtsbescheinigung gemäß § 4 des Opferfürsorgege­
setzes 

sowie dedetzte rechtskräftige Bescheid über die Zuerkennung einer Blindenbei­
hilfe oder der Ausweis gemäß § 14 a. 

(2) Liegt ein Nachweis im Sinne des Abs. 1 nicht vor, hat auf Antrag das ört­
lich zuständige Landesinvalidenamt unter Mitwirkung yon ärztlichen Sachver­
ständigen den Grad der Minderung der Erwerbsfähigkeit einzuschätzen und bei 
Zutreffen der im § 2 Abs. 1 angeführten sonstigen Voraussetzungen die Zugehö­
rigkeit zum Kreis der nach diesem Bundesgesetz begünstigten Invaliden (§ 2) 
sowie den Grad der Minderung der Erwerbsfähigkeit festzustellen. Bei der Ein­
schätzung des Grades der Minderung der Erwerbsfähigkeit sind die Vorschriften 
der §§ 7 und 9 Abs.l des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957, BGBI. 
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Geltende Fassung: 

Einschätzung des Grades der Minderung der Erwerbsfähigkeit sind die V or­
schriften des § 7 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 zu berücksichtigen. 

(3) Anträge von begünstigten Invaliden (§ 2) auf Neufestsetzung des Ausma­
ßes der Minderung der Erwerbsfähigkeit wegen Änderung des Leidenszustandes 
sind ohne Durchführung eines Ermittlungsverfahrens abzuweisen, wenn seit der 
letzten rechtskräftigen Feststellung noch kein Jahr verstrichen ist. 

(4) Reisekosten, die einem begünstigten Invaliden oder Antragswerber 
(Abs. 2) dadurch erwachsen, daß er einer Ladung des Landesinvalidenamtes in 
Durchführurig dieses Bundesgesetzes Folge leistet, sind in de~ im § 49 des 
Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 angeführten Umfang aus den Mitteln des 
Ausgleichstax:fonds zu ersetzen. Die Reisekostenvergütung gebührt in gleicher 
Höhe auch Zeugen im Verfahren gemäß § 8 Abs. 2, wenn kein gleichartiger 
Anspruch nach einem .anderen Bundesgesetz besteht. 

Fassung der gegenständlichen Novelle: 

Nr.15211957, zu berücksichtigen; § 90 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 
1957 gilt sinngemäß. Die Begünstigungen nach diesem Bundesgesetz werden mit 
dem Zutreffen der Voraussetzungen, frühestens jedoch mit dem Ersten des 
Monates wirksam, in dem der Antrag eingebracht worden ist. Die Begünstigun­
gen erlöschen mit Ablauf des Monates, in dem die Voraussetzungen für die 
Zugehörigkeit zum Personenkreis der begünstigten Invaliden (§ 2 Abs. 1 und 3) 
weggefallen sind. 

(3) Anträge von begünstigten Invaliden (§ 2) auf Neufestsetzung des Ausma­
ßes der Minderung der Erwerbsfähigkeit wegen Änderung des Leidenszustandes 
sind ohne Durchführung eines Ermittlungsverfahrens zurückzuweisen, wenn seit 
der letzten rechtskräftigen Feststellung noch kein Jahr verstrichen ist. 

(4) Vor der Gewährung von Leistungen aus den Mitteln des Ausgleichstax­
fonds an 4ie im § 10 a Abs. 2 und 3 genannten Behinderten hat sich das Landes­
invalidenamt von Amts wegen Kenntnis über Art und Ausmaß der Minderung 
der Erwerbsfähigkeit unter Anwendung der Richtsätze nach § 7 des Kriegsopfer­
versorgungsgesetzes 1957 zu verschaffen. 

(5) Ist ein Behinderter, der eine Feststellung nach Abs. 2 oder die Neufestset­
'zung des Ausmaßes der Minderung der Erwerbsfähigkeit wegen Ändenmg des 
Leidenszustandes oder die Gewährung von Leistungen aus den Mitteln des Aus­
gleichstaxfonds beantragt, bei einem Landesinvalidenamt beschäftigt, so ist die­
ses von der Entscheidung ausgeschlossen. Die Zuständigkeit zur Entscheidung 
geht in solchen Fällen an das nach den Verkehrsverbindungen nächstgelegene 
Landesinvalidenamt über. Für den Ersatz der Reisekosten gilt Abs. 6. 

(6) Reisekosten, die einem begünstigten Invaliden (§ 2) oder Antragswerber 
auf Feststellung (Abs. 2) bzw. auf Gewährung von Leistungen aus dem Aus­
gleichstaxfonds (§ 10 a Abs. 1 bis 3) dadurch erwachsen, daß er einer Ladung des 
Landesinvalidenamtes oder im Berufungsverfahren einer Ladung des Landes­
hauptmannes in Durchführung dieses Bundesgesetzes Folge leistet, sind in dem 
im § 49 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 angeführten Umfang aus den 
Mitteln des Ausgleichstax:fonds zu ersetzen. Die Reisekostenvergütung gebührt 
in gleicher H,öhe auch Zeugen im Verfahren gemäß § 8 Abs. 2, wenn kein gleich­
artiger Anspruch nach einem anderen Bundesgesetz besteht. 
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Geltende Fassung: 

Strafbestimmungen 

§ 21. Wer trotz nachweislicher Aufforderung durch das Landesinvalidenamt 
die Abschrift des Verzeichnisses über die Beschäftigung der Invaliden (§ 16 
Abs. 2) nicht vorlegt bzw. in die Verzeichnisabschrift vorsätzlich unwahre Anga­
ben aufnimmt oder die Anzeigeverpflichtung nach § 15 Abs. 2 verletzt, begeht 
eine Verwaltungs übertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde, sofern 
die Handlung nicht nach anderen Vorschriften einer strengeren Strafe unter­
liegt, mit einer Geldstrafe bis zu 10 000 S zu bestrafen. Die Geldstrafen fließen 
dem Ausgleichstaxfonds zu. 

Mitwirkung bei der Durchführung des Gesetzes 

§ 22. (1) 

(2) Die Mitwirkung gemäß Abs. 1 erstreckt sich bei den Trägem der Sozial­
versicherung auch auf die Übergabe der gespeicherten Daten über Dienstgeber 
und Versicherte auf maschinell verwertbaren Datenträgern, soweit diese Daten 
für die Beurteilung der Einstellungspflicht und deren Erfüllung, die Berechnung 
und Vorschreibung der Ausgleichstaxe sowie für die Erfassung der begünstigten 
Invaliden erforderlich sind. Die Landesinvalidenämter sind berechtigt, diese 
Daten zur Durchführung dieses Bundesgesetzes·heranzuziehen. 

(3) Die Arbeitsämter haben die Landesinvalidenamter zu benachrichtigen, 
wenn ein im § 5 Abs. 2 genannter Invalider auf einen Arbeitsplatz ~vermittelt 
wird. _ 

(4) In Betrieben, in denen Betriebsvertretungen der Dienstnehmer (§ 8 Abs. 2) 
bestehen, haben sich diese auch um die Durchführung dieses Bundesgesetzes zu 
bemühen. Sind in einem Betrieb wenigstens fünf begünstigte Invalide (§ 2) 
beschäftigt, so ist von diesen ein Vertrauensmann zu wählen. Für die Wahl des 
Vertrauensmannes sind die Bestimmungen des § 58 des Arbeitsverfassungsgeset­
zes bzw. des § 36 der Betriebsrats-Wahlordnung 1974, BGBI. Nr. 319, sinnge­
mäß anzuwenden. Die Betriebsvertretung der Diensmehmer hat bei Beratung 
über Fragen der Durchführung dieses Bundesgesetzes den Vertrauensmann der 
Invaliden mit beratender Stimme zuzuziehen. 

(5) Auf die persönlichen Rechte und Pflichten des Vertrauensmannes der 
Invaliden sind die Bestimmungen des 4. Hauptstückes des 11. Teiles des Arbeits-

Fassung der ge gen s t ä n d I ich e n No v elle: 

Strafbestimmungen 

§ 21. Wer trotz nachweislicher Aufforderung durch das Landesinvalidenamt 
die Abschrift des Verzeichnisses über die Beschäftigung von begünstigten Invali­
den (§ 2) bzw. von Inhabern einer Amtsbescheinigung oder eines Opferausweises 
(§ 5 Abs. 3) gemäß § 16 Abs. 2 nicht vorlegt, wer in die Verzeichnisabschrift vor­
sätzlich unwahre Angaben aufnimmt oder wer die Anzeigeverpflichtung nach 
§ 15 Abs. 2 v~rletzt, begeht, wenn die Tat nicht nach einer anderen Bestimmung 
mit strengerer Strafe bedroht ist, eine Verwaltungsübertretung und ist von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 10 000 S zu bestrafen. 
Die Geldstrafen fließen dem Ausgleichstaxfonds zu. 

Mitwirkung bei der Durchführung des Gesetzes 

§ 22. (1) 

(2) Die Mitwirkung gemäß Abs. 1 erstreckt sich bei den Trägern der Sozial­
versicherung auch auf die Übermittlung der gespeicherten Daten über Dienstge­
ber und Versicherte auf maschinell verwertbaren Datenträgern, soweit diese 
Daten für die Beurteilung der Einstellungspflicht und deren Erfüllung, die 
Berechnung und Vorschreibung der Ausgleichstaxen und Prämien sowie für die 
Erfassung der begünstigten Invaliden (§ 2) und der Förderungswerber (§ 10 a 
Abs. 2 und 3) eine wesentliche Voraussetzung bilden. 

(3) Die Arbeitsämter haben die Landesinvalidenämter zu benachrichtigen, 
wenn ein im § 5 Abs. 2 genannter Invalide auf-einen Ausbildungs- oder Arbeits­
platz vermittelt wird. 

(4) Die Landesinvalidenämter sind insoweit zur Ermittlung, Verarbeitung und 
Übermittlung von personenbezogenen Daten im Sinne des Datenschutzgesetzes, 
BGBI. Nr. 565/1978, betreffend Dienstgeber, begünstigte Invalide (§ 2) und För­
derungswerber (§ 10 a) ermächtigt, als dies zur Erfüllung der ihnen gesetzlich 
übertragenen Aufgaben eine wesentliche Voraussetzung ist. 

Hat zu entfallen. 
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Geltende Fassung: 

vertassungsgesetzes bzw. die in Ausführung der §§ 164 bis 195 des Landarbeits­
gesetzes in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 782/1974 erlassenen lan­
desrechtlichen Vorschriften sinngemäß anzuwenden. 

(6) Für Dienststellen des Bundes, der Länder und Gemeinden gelten sinnge­
mäß die Bestimmungen der Abs. 4 und 5 unter Zugrundelegung der gesetzlichen 
Vorschriften über die Personalvertretung. 

'Fassung der gege~ständlichen Novelle: 

Hat zu entfallen. 

, Invalidenvertrauenspersonen 

§ 22 a. (1) Sind in einem Betrieb dauernd mindestens fünf begünstigte Invalide 
(§ 2 Abs. 1 und 3) beschäftigt, so sind von diesen nach Maßgabe der nachfolgen­
den Bestimmungen Invalidenvertrauehspersonen und deren Stellvertreter zu 
wählen, die die Vertrauenspersonen im Falle der Verhinderung vertreten. 

(2) Die Wahl der Invalidenvertrauensperson und des Stellvertreters ist gemein­
sam mit der Betriebsratswahl durchzuführen. Gehören jeder Gruppe der Arbeit­
nehmer mehr als fünf begünstigte Invalide an, so ist bei jeder Gruppe auch die 
Irivalidenvertrauensperson (Stellvertreter) mitzuwählen: Sind mehr als fünf 
begünstigte Invalide beschäftigt, die unterschiedlichen Gruppen zuzurechnen 
sind, und nur eine Gruppe umfaßt mehr als fünf begünstigte Invalide, so ist bei 
dieser Gruppe mitzuwählen. Gehören keiner Gruppe mehr als fünf begünstigte 
Invalide an, so ist die Wahl mit der Gruppe der Arbeitnehmer durchzuführen, 
der die größere Zahl der begünstigten Invaliden angehört, bei gleicher Zahl bei 
der Arbeitnehmergruppe, die mehr Betriebsratsmitglieder zu wählen hat. Wird 
nur ein Betriebsrat gewählt, so ist die Invalidenvertrauensperson (Stellvertreter) 
bei diesem mitzuwählen. 

(3) Wahlberechtigt sind alle begünstigten Invaliden des Betriebes, die am Tag 
der Wahlausschreibung und am Tag der Wahl im Betrieb beschäftigt sind., Heim­
arbeiter, die begünstigte Invalide sind, nur dann, wenn sie im Sinne des § 27 
Heimarbeitsgesetz 1960, BG BI. N r. 105/1961, regelmäßig beschäftigt werden. 

'(4) Wählbar sind alle begünstigten Invaliden des Betriebes, die am Tag der 
Wahl seit mindestens sechs Monaten im Betrieb beschäftigt sind und die Voraus­
setzungen für das Wahlrecht zum Nationalrat erfüllen. 

(5) Auf die Durchführung und Anfechtung der Wahl der Invalidenvertrauens­
personen (Stellvertreter) sind die Bestimmungen der §§ 51 Abs. 1, 53 Abs. '3, 5 
und 6 sowie 55 bis 60 des Arbeitsverfassungsgesetzes, BGBI. Nr. 22/1974, sinn­
gemäß anzuwenden. Zur Anfechtung der Wahl ist auch jeder im Betrieb beste­
hende Betriebsrat berechtigt. 
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Geltende Fassung: Fassung der gegenständlichen Novelle: 

(6) Die Tätigkeitsdauer der Invalidenvertrauensperson (Stellvertreter) beträgt 
drei Jahre. Sie beginnt mit dem in § 61 Abs. 1 des Arbeitsverfassungsgesetzes 
genannten Zeitpunkt und endet mit Ablauf der Funktionsperiode. Im übrigen 
sind für die vorzeitige Beendigung und das Erlöschen der Funktion §§ 62 und 64 
Abs. 1 und 4 des Arbeitsverfassungsgesetzes sinngemäß anzuwenden. Die Tätig­
keitsdauer endet ferner, wenn in einer Versammlung aller begünstigten Invaliden 
des Betriebes die Mehrheit die Enthebung ihrer Invalidenvertrauenspersonen 
(Stellvertreter) beschließt. Die Versammlung kann von dem an Lebensjahren 
ältesten begünstigten Invaliden einberufen werden. 

(7) Die Invalidenvertrauensperson ist berufen, die wirtschaftlichen, sozialen, 
gesundheitlichen und kulturellen Interessen der begünstigten Invaliden im Ein-, 
vernehmen mit dem Betriebsrat wahrzunehmen. § 39 des Arbeitsverfassungsge­
setzes ist sinngemäß anzuwenden. Der Betriebsrat ist verpflichtet, der Invaliden­
vertrauensperson bei der Wahrnehmung der besonderen Belange der begünstig­
ten Invaliden beizustehen und die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

(8) Die Invalidenvertrauensperson (Stellvertreter) ist insbesondere berufen 
a) auf die Anwendung der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes hinzuwirken 

und darüber zu wachen, daß die Vorschriften, die für das Arbeitsverhältnis 
begünstigter Invalider gelten, eingehalten werden; 

b) über wahrgenommene Mängel dem Betriebsrat, dem Betriebsinhaber und 
erforderlichenfalls den zum Schutz der Arbeitnehmer geschaffenen Stellen 
Mitteilung zu machen und auf die Beseitigung dieser Mängel hinzuwir­
ken; 

c) Vorschläge in Fragen der Beschäftigung, der Aus- und Weiterbildung zu 
erstatten und auf die besonderen Bedürfnisse von behinderten Arbeitneh­
mern hinzuweisen; 

d) an den Sitzungen des Betriebsrates mit beratender Stimme teilzunehmen. 

(9) Der Betriebsinhaber ist verpflichtet, mit der Invalidenvertrauensperson zu 
beraten und die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Auskünfte zu ertei­
len. 

(10) Auf die persönlichen Rechte und Pflichten der Invalidenvertrauensperson 
sind die Bestimmungen des 4. Hauptstückes des H. Teiles des Arbeitsverfas­
sungsgesetzes bzw. die in Ausführung der §§ 164 bis 195 des Landarbeitsgeset­
zes, BGBI. Nr. 140/1948, ergangenen landesrechtlichen Vorschriften sinngemäß 
anzuwenden; die darin enthaltenen Bestimmungen über die Ersatzmitglieder des 
Betriebsrates gelten sinngemäß auch für die persönlichen Rechte und Pflichten 
des Stellvertreters der Invalidenvertrauensperson. 
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Geltende Fassung: 

Gebührenfreiheit 

§ 23. (1) Alle zur Durchführung dieses Bundesgesetzes erforderlichen Amts­
handlungen, Eingaben, Vollmachten, Zeugnisse, Urkunden über Rechtsge­
schäfte zum Zwecke der Fürsorge im Sinne des § 10 Abs. 2 sowie Vermögens­
übertragungen sind von bundesgesetzlieh geregelten Gebühren, Verkehrsteuern 
und Verwaltungs abgaben befreit. ' 

(2) ..... 

Fassung der gegenständlichen Novelle: 

Invalidenvertretung im öffentlichen Dienst 

§ 22 b. Für die Dienststellen des Bundes, der Länder und Gemeinden, die nicht 
unter die Bestimmungen des Arbeitsverfassungsgesetzes fallen, gelten sinngemäß 
die Bestimmungen des § 22 a unter Zugrundelegung der gesetzlichen V orschrif­
ten über die Personalvertretung. 

Gebührenfreiheit 

§ 23. (1) Alle zur Durchführung dieses Bundesgesetzes erforderlichen Amts­
handlungen, Eingaben, Vollmachten, Zeugnisse, Urkunden über Rechtsge­
schäfte zum Zwecke der Fürsorge oder Förderung gemäß § 10 a sowie Vermö­
gensübertragungen sind von bundesgesetzlieh geregelten Gebühren, Verkehr­
steuern und Verwaltungsabgaben befreit. 

(2) ..... 

Auflegen des Gesetzes 

§ 23 a. Jeder Dienstgeber hat einen Abdruck des Invalideneinstellungsgesetzes 
i 969 an geeigneter, für die Dienstnehmer leicht zugänglicher Stelle aufzulegen. 
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